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§ 2

Ausbildung

(1) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum sicheren 
Führen eines Einsatzfahrzeugs bis zu einer zulässigen 
Gesamtmasse von 4,75 t. Inhalt, Umfang und Durch-
führung der Ausbildung richten sich nach Anlage 2. 

(2) Die in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Organisationen 
bestimmen für die Ausbildung jeweils die ausbildungs-
berechtigten Personen (Ausbilder). Die Ausbildung kann 
auch organisationsübergreifend erfolgen.

(3) Ausbildungsberechtigt sind Personen, die

1. Mitglied der ausbildenden Organisation sind,

2. das 30. Lebensjahr vollendet haben, 

3. mindestens seit fünf Jahren im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis der Klasse C1 sind, und

4. im Zeitpunkt der Ausbildung im Verkehrszentral-
register mit nicht mehr als drei Punkten belastet sind.

Die ausbildende Organisation überprüft die Voraus-
setzungen für die Ausbildungsberechtigung; sie kann 
hierzu vom Ausbilder eine Auskunft aus dem Verkehrs-
zentralregister verlangen. Abweichend von Satz 1 kann 
die Ausbildung durch Personen mit Besitz der Fahrleh-
rererlaubnis der Klasse CE erfolgen, die zum Zeitpunkt 
der Ausbildung Mitglied der ausbildenden Organisation 
sind. 

(4) Nach Abschluss der Ausbildung hat der Ausbilder 
eine Ausbildungsbescheinigung nach dem Muster der 
Anlage 3 zur Vorlage bei der nach § 4 Abs. 1 zuständigen 
Behörde auszustellen.

§ 3

Prüfung

(1) Die Befähigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen 
bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t ist in 
 einer praktischen Prüfung nach Anlage 4 nachzuweisen. 
Die praktische Prüfung hat im öffentlichen Straßenver-
kehr zu erfolgen. 

(2) Die in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Organisationen 
bestimmen für die Ausbildung jeweils die prüfungsbe-
rechtigten Personen (Prüfer). 

(3) § 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für die Prü-
fungsberechtigung. Abweichend von Satz 1 kann die 
Prüfung durch eine Person erfolgen, die als Sachverstän-
diger oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle im Sinne 
des Kraftfahrsachverständigengesetzes vom 22. Dezem-
ber 1971 (BGBl. I S. 2086), zuletzt geändert durch Arti-
kel 291 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407, 2445), amtlich anerkannt ist; dies gilt unabhän-
gig davon, ob sie zum Zeitpunkt der Prüfung Mitglied 
einer Organisation nach § 1 Abs. 1 Satz 2 ist. Ausbilder 
und Prüfer dürfen nicht dieselbe Person sein. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung hat der 
Prüfer eine Prüfungsbescheinigung nach dem Muster der 

Verordnung	der	Landesregierung		
zur	Erteilung	von	Fahrberechtigungen		

zum	Führen	von	Einsatzfahrzeugen		
für	die	Mitglieder	der		

Freiwilligen	Feuerwehren,	der	nach	
Landesrecht	anerkannten	Rettungsdienste	

und	der	technischen	Hilfsdienste	
(Fahrberechtigungsverordnung)

Vom 18. Januar 2011

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 2 Abs. 10 Satz 5 bis 8 des 
 Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung vom 
5. März 2003 (BGBl. I S. 312, ber. S. 919), eingefügt 
durch Gesetz vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2021),

2. § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 des Fahrberechtigungsgeset-
zes vom 20. Dezember 2010 (GBl. S. 1065):

§ 1

Erteilung von Fahrberechtigungen  
zum Führen von Einsatzfahrzeugen bis zu einer 

 zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t an Mitglieder  
der Freiwilligen Feuerwehren,  

der nach Landesrecht anerkannten Rettungsdienste und 
der technischen Hilfsdienste 

(1) Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren, der nach 
Landesrecht anerkannten Rettungsdienste und der tech-
nischen Hilfsdienste, die seit mindestens zwei Jahren im 
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B sind, 
können Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatz-
fahrzeugen bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 
4,75 t erteilt werden. Vom Anwendungsbereich umfasst 
sind die Freiwilligen Feuerwehren im Sinne des Feuer-
wehrgesetzes, die nach den Vorschriften des Rettungs-
dienstgesetzes im Krankentransport sowie auf Grund 
von Vereinbarungen oder im Wege des Bestandsschutzes 
in der Notfallrettung tätigen Organisationen, die Träger 
der Katastrophenhilfe nach § 9 Abs. 1 des Landeskata-
strophenschutzgesetzes und die Bundesanstalt Techni-
sches Hilfswerk. Die Fahrberechtigung darf nur erteilt 
werden, wenn der Bewerber eine Ausbildung nach § 2 
absolviert hat, seine Befähigung in einer praktischen 
Prüfung nach § 3 nachgewiesen hat und keine Bedenken 
gegen seine Eignung bestehen. 

(2) Die Fahrberechtigung wird durch Aushändigung 
 eines Nachweises nach Anlage 1 erteilt. Der Nachweis 
der Fahrberechtigung ist zusätzlich zum Führerschein 
von ihrem Inhaber während der Fahrt mitzuführen und 
den zur Überwachung des Straßenverkehrs berechtigten 
Personen auf Verlangen auszuhändigen. 

(3) Die Fahrberechtigung darf nur für die Aufgaben-
erfüllung der Freiwilligen Feuerwehren, der nach Lan-
desrecht anerkannten Rettungsdienste und der techni-
schen Hilfsdienste genutzt werden. 
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2. im Falle des Verzichts auf die Fahrerlaubnis der  
Klasse B.

(2) Während der Dauer eines Fahrverbots nach § 25 
StVG darf von der Fahrberechtigung kein Gebrauch ge-
macht werden. 

(3) Die Fahrberechtigung ist von der nach § 4 Abs. 1 zu-
ständigen Stelle zu widerrufen, wenn 

1. nachträglich eine der in § 1 Abs. 1 genannten Voraus-
setzungen weggefallen ist,

2. der Zweckbeschränkung des § 1 Abs. 3 zuwider ge-
handelt wird oder

3. das Fahrverbot nach § 5 Abs. 2 nicht beachtet wird. 

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 18. Januar 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Mappus

 Prof. Dr. Goll Rau

 Prof. Dr. Reinhart Rech

 Prof’in Dr. Schick Stächele

 Pfister Dr. Stolz

 Gönner Drautz

  Prof’in Dr. Ammicht Quinn

Anlage 5 zur Vorlage bei der nach § 4 Abs. 1 zuständigen 
Behörde auszustellen.

§ 4

Zuständigkeit zur Erteilung von Fahrberechtigungen 
zum Führen von Einsatzfahrzeugen  

bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t 
 beziehungsweise 7,5 t

(1) Zuständig zur Erteilung von Fahrberechtigungen im 
Sinne von § 1, die zum Führen von Einsatzfahrzeugen 
bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t berech-
tigen, sind abweichend von § 2 Abs. 10 Satz 6 StVG an-
stelle der obersten Landesbehörden die für die Erteilung 
von Fahrerlaubnissen zuständigen unteren Verwaltungs-
behörden. 

(2) Zuständig zur Erteilung von Fahrberechtigungen,  
die zum Führen von Einsatzfahrzeugen bis zu einer zu-
lässigen Gesamtmasse von 7,5 t berechtigen, sind abwei-
chend von § 2 Abs. 10 Satz 5 StVG anstelle der obersten 
Landesbehörden die für die Erteilung von Fahrerlaubnis-
sen zuständigen unteren Verwaltungsbehörden.

(3) Maßgeblich für die örtliche Zuständigkeit nach den 
Absätzen 1 und 2 ist der ordentliche Wohnsitz des Be-
werbers. 

§ 5

Erlöschen, Ruhen und Widerruf der Fahrberechtigung 
zum Führen von Einsatzfahrzeugen  

bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t

(1) Die Fahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahr-
zeugen bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t 
im Sinne von § 1 erlischt 

1. mit der unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Ent-
ziehung der allgemeinen Fahrerlaubnis der Klasse B,
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Anlage 1
(zu § 1 Abs. 2 Satz 1)



Nr. 1	 GBl. vom 25. Januar 2011 5

Anlage 2
(zu § 2 Abs. 1 Satz 2)
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Anlage 3
(zu § 2 Abs. 4) 
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Anlage 4 
(zu § 3 Abs. 1 Satz 1)  

Inhalt und Umfang der praktischen Prüfung 

1. Prüfungsinhalt 

 Die Prüfung setzt sich wie folgt zusammen: 

1.1 Grundfahraufgaben 

- Rückwärtsfahren und Rangieren 
- Einparken in der Fahrzeughalle oder einer Parkfläche mit vergleichbarer Größe 

1.2 Prüfungsfahrt 

 Der Antragsteller/ die Antragstellerin muss fähig sein, selbständig das Fahrzeug auch 
in schwierigen Verkehrssituationen verkehrsgerecht und sicher zu führen. Die Fahr-
weise soll vorausschauend und dem jeweiligen Verkehrsfluss angepasst sein. Der An-
tragsteller/ die Antragstellerin soll zeigen, dass er/sie Gefahrensituationen im Straßen-
verkehr erkennt und erforderliche Gegenmaßnahmen einleiten kann. 

2. Prüfungsdauer 

 Die Prüfungsdauer beträgt mindestens 60 Minuten, davon reine Fahrzeit mindestens 
45 Minuten, sofern der Antragsteller/ die Antragstellerin nicht schon vorher gezeigt hat, 
dass er/sie den Anforderungen der Prüfung nicht gewachsen ist. 

3. Bewertung der Prüfung 

3.1 Zum Nichtbestehen der Prüfung führen: 

- erhebliche Fehler, 
- die Wiederholung von Einzelfehlern oder 
- die Häufung von verschiedenen Fehlern, die als Einzelfehler noch nicht zum  
 Nichtbestehen führen. 

3.2 Vorzeitige Beendigung der Prüfungsfahrt 

 Die Prüfungsfahrt soll beendet werden, sobald sich herausstellt, dass der Antragsteller/ 
die Antragstellerin den Anforderungen der Prüfung nicht gerecht wird.  

3.3 Nichtbestehen der Prüfung 

 Hat der Antragsteller/ die Antragstellerin die Prüfung nicht bestanden, so ist er/sie bei 
Beendigung der Prüfung unter Benennung der Gründe hierfür von dem Prüfer/ der   
Prüferin zu unterrichten. 

4. Anforderungen an das Prüfungsfahrzeug 

 Das Prüfungsfahrzeug muss den Anforderungen nach Anlage 2 Nummer 3 entspre-
chen. Weiterhin muss das Prüfungsfahrzeug über mindestens 3 Sitzplätze für  

- den Antagsteller/ die Antragstellerin, 
- die ausbildungsberechtigte Person und  
- den Prüfer/ die Prüferin verfügen. 
 
Es muss gewährleistet sein, dass der Prüfer/ die Prüferin alle für den Ablauf der prakti-
schen Prüfung wichtigen Verkehrsvorgänge beobachten kann. 

 

Anlage 4
(zu § 3 Abs. 1 Satz 1) 
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Anlage 5
(zu § 3 Abs. 4) 
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1 .  A B S C H N I T T

Übergang von der Werkrealschule  
oder der Hauptschule in die Realschule

§ 1

Zeitpunkt und Klassenstufen

Der Übergang von der Werkrealschule oder der Haupt-
schule in die Realschule ist nach Maßgabe von § 2 mög-
lich

1. in den Klassen 6 bis 8 zum Schulhalbjahr in die ent-
sprechende oder in die nächstniedrigere Klasse,

2. in den Klassen 5 bis 9 zum Schuljahresende in die ent-
sprechende oder in die nächsthöhere Klasse.

Der Übergang in die nächstniedrigere Klasse zum Schul-
halbjahr oder in die entsprechende Klasse zum Schul-
jahresende gilt als Nichtversetzung nach der Realschul-
versetzungsordnung.

§ 2

Voraussetzungen

(1) In den Klassen 5 und 6 ist der Übergang in die Real-
schule möglich, wenn der Schüler in zwei der Fächer 
Deutsch, Mathematik und in der Pflichtfremdsprache 
mindestens die Note »gut« und im dritten dieser Fächer 
mindestens die Note »befriedigend« erhalten sowie in 
 allen für die Versetzung maßgebenden Fächern und 
 Fächerverbünden mindestens den Durchschnitt von 3,0 
erreicht hat. Sind die Notenvoraussetzungen nach Satz 1 
nicht erreicht, kann die Klassenkonferenz der abgeben-
den Schule ausnahmsweise mit Zweidrittelmehrheit eine 
Bildungsempfehlung für die Aufnahme auf Probe in die 
Realschule aussprechen, wenn das Lern- und Arbeitsver-
halten des Schülers sowie die Art und Ausprägung seiner 
Leistungen in den übrigen Fächern und Fächerverbünden 
erwarten lassen, dass er den Anforderungen der Real-
schule gewachsen sein wird.

(2) In den Klassen 7 bis 9 ist der Übergang möglich, 
wenn in den Fächern Deutsch, Mathematik und in der 
Pflichtfremdsprache mindestens jeweils die Note »gut« 
sowie in allen für die Versetzung maßgebenden Fächern 
und Fächerverbünden mindestens ein Durchschnitt von 
3,0 erreicht sind.

(3) Der Übergang ist zudem nach Bestehen einer Auf-
nahmeprüfung möglich, die in den Klassen 5 und 6 nur 
zum Ende des Schuljahres an zentralen, von der unteren 
Schulaufsichtsbehörde bestimmten Realschulen, im Üb-
rigen an der aufnehmenden Realschule abgelegt wird. 
Die Prüfung umfasst eine schriftliche Prüfung in 
Deutsch, Mathematik und der Pflichtfremdsprache; auf 
Wunsch der Eltern kann auch mündlich geprüft werden. 
Für das Bestehen sind die nach der Realschulverset-
zungsordnung für die Kernfächer geltenden Anforderun-
gen maßgebend.

Verordnung		
des	Kultusministeriums		

über	den	Übergang	zwischen		
Hauptschulen,	Werkrealschulen,		

Realschulen	und	Gymnasien		
der	Normalform	(Multilaterale	

Versetzungsordnung)

Vom 12. Dezember 2010

Auf Grund von § 35 Abs. 3 und § 89 Abs. 1, 2 Nr. 1, 2, 4, 
4 a und 5 und Abs. 3 des Schulgesetzes für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 1. August 1983 (GBl. 
S. 397), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. November 
1999 (GBl. S. 429), wird verordnet:

Allgemeine Ziele und Grundsätze

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule be-
stimmt sich insbesondere daraus, dass jeder junge 
Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft und wirtschaft-
liche Lage das Recht auf eine seiner Begabung ent-
sprechende Erziehung und Ausbildung hat. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, sind Möglichkeiten des 
Schulartenwechsels und damit gelingende Übergänge in-
nerhalb der bestehenden Schulstruktur möglich. Die 
Multilaterale Versetzungsordnung gibt hierfür den recht-
lichen Rahmen und nennt Bedingungen für einen Wech-
sel innerhalb der Sekundarstufe. Ziel der Multi lateralen 
Versetzungsordnung ist es, für die mannig fachen Bega-
bungen der heranwachsenden jungen Menschen den 
richtigen Bildungsweg zu sichern.

Mit der Möglichkeit des Wechsels zwischen Schularten 
trägt die Multilaterale Versetzungsordnung der Unter-
schiedlichkeit der Entwicklung eines jeden Kindes und 
Jugendlichen Rechnung. Die Vorschrift unterstützt Lehr-
kräfte und Schulleitungen bei der Entscheidung und 
Durchführung und gibt Erziehungsberechtigten die Ge-
währ, dass Schullaufbahnkorrekturen zum Wohl des Kin-
des möglich sind.

Beratung und Begleitung sind hierbei insbesondere auch 
während Nachlernfristen ein wesentlicher Bestandteil 
des Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule und 
damit zunächst Aufgabe jeder Lehrerin und jedes Leh-
rers.

Ein schulisches Konzept zur individuellen Beratung der 
Schülerinnen und Schüler soll den Übergang in eine an-
dere Schulart unterstützen. Diese Phasen sollen von der 
Schule im Sinne gelingender Durchlässigkeit sorgfältig 
begleitet werden.

Durch ein für alle Beteiligten transparentes und prakti-
kables Verfahren leistet die Multilaterale Versetzungs-
ordnung ihren Beitrag, damit Bildungsbiographien gelin-
gen.
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3 .  A B S C H N I T T

Übergang von der Realschule in das Gymnasium

§ 5

Zeitpunkt und Klassenstufen

Der Übergang von der Realschule in das Gymnasium ist 
nach Maßgabe von § 6 möglich

1. in den Klassen 6 bis 9 zum Schulhalbjahr in die ent-
sprechende oder in die nächstniedrigere Klasse,

2. in den Klassen 5 bis 10 zum Schuljahresende in die 
entsprechende oder in die nächsthöhere Klasse, zum 
Schuljahresende der Klasse 10 in die Einführungs-
phase (Klasse 10) der gymnasialen Oberstufe.

Der Übergang in die nächstniedrigere Klasse zum Schul-
halbjahr oder in die entsprechende Klasse zum Schuljah-
resende gilt als Nichtversetzung nach der Versetzungs-
ordnung Gymnasien; dies gilt nicht für den Übergang 
zum Schuljahresende von Klasse 10 in die Einführungs-
phase der gymnasialen Oberstufe.

§ 6

Voraussetzungen

(1) In den Klassen 5 und 6 ist der Übergang in das Gym-
nasium möglich, wenn der Schüler in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und in einer Pflichtfremdsprache 
mindestens die Note »befriedigend« erhalten sowie in 
 allen für die Versetzung maßgebenden Fächern und 
 Fächerverbünden mindestens den Durchschnitt von 3,0 
erreicht hat. Sind die Notenvoraussetzungen nach Satz 1 
nicht erreicht, kann die Klassenkonferenz der abgeben-
den Schule ausnahmsweise mit Zweidrittelmehrheit eine 
Bildungsempfehlung für die Aufnahme auf Probe in das 
Gymnasium aussprechen, wenn das Lern- und Arbeits-
verhalten des Schülers sowie die Art und Ausprägung 
seiner Leistungen in den übrigen Fächern und Fächerver-
bünden erwarten lassen, dass er den Anforderungen des 
Gymnasiums gewachsen sein wird.

(2) In den Klassen 7 bis 10 ist der Übergang möglich, 
wenn

1. in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und in einer 
Pflichtfremdsprache mindestens die Note »gut« und 
im dritten dieser Fächer mindestens die Note »befrie-
digend« sowie in allen für die Versetzung maßgeben-
den Fächern und Fächerverbünden mindestens ein 
Durchschnitt von 3,0 erreicht sind und

2. mindestens die Note »befriedigend« in jeder Fremd-
sprache erreicht ist, die in der Klasse des aufnehmen-
den Gymnasiums ein für die Versetzung maßgebendes 
Fach ist.

(3) Der Übergang ist zudem nach Bestehen einer Auf-
nahmeprüfung möglich, die in den Klassen 5 und 6 nur 
zum Ende des Schuljahres an zentralen, vom Regie-

2 .  A B S C H N I T T

Übergang von der Werkrealschule  
oder der Hauptschule in das Gymnasium

§ 3

Zeitpunkt und Klassenstufen

Der Übergang von der Werkrealschule oder der Haupt-
schule in das Gymnasium ist nach Maßgabe von § 4 
möglich

1. in den Klassen 6 bis 8 zum Schulhalbjahr in die ent-
sprechende oder in die nächstniedrigere Klasse,

2. in den Klassen 5 bis 9 zum Schuljahresende in die ent-
sprechende oder in die nächsthöhere Klasse.

Der Übergang in die nächstniedrigere Klasse zum Schul-
halbjahr oder in die entsprechende Klasse zum Schuljah-
resende gilt als Nichtversetzung nach der Versetzungs-
ordnung Gymnasien.

§ 4

Voraussetzungen

(1) In den Klassen 5 und 6 ist der Übergang in das Gym-
nasium möglich, wenn der Schüler in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und in der Pflichtfremdsprache 
mindestens die Note »gut« erhalten sowie in allen für die 
Versetzung maßgebenden Fächern und Fächerverbünden 
mindestens den Durchschnitt von 2,5 erreicht hat. Sind 
die Notenvoraussetzungen nach Satz 1 nicht erreicht, 
kann die Klassenkonferenz der abgebenden Schule aus-
nahmsweise mit Zweidrittelmehrheit eine Bildungsemp-
fehlung für die Aufnahme auf Probe in das Gymnasium 
aussprechen, wenn das Lern- und Arbeitsverhalten des 
Schülers sowie die Art und Ausprägung seiner Leistun-
gen in den übrigen Fächern und Fächerverbünden erwar-
ten lassen, dass er den Anforderungen des Gymnasiums 
gewachsen sein wird.

(2) Der Übergang ist zudem nach Bestehen einer Auf-
nahmeprüfung möglich, die in den Klassen 5 und 6 nur 
zum Ende des Schuljahres an zentralen, vom Regie-
rungspräsidium bestimmten Gymnasien, im Übrigen am 
aufnehmenden Gymnasium abgelegt wird. Die Prüfung 
umfasst eine schriftliche Prüfung in Deutsch, Mathema-
tik und einer Pflichtfremdsprache, die im aufnehmenden 
Gymnasium zum Zeitpunkt des Überganges versetzungs-
erheblich ist; auf Wunsch der Eltern kann auch mündlich 
geprüft werden. Ab Klasse 7 erstreckt sich die Prüfung 
auf eine zweite im Gymnasium versetzungserhebliche 
Fremdsprache. Für das Bestehen sind die nach der Ver-
setzungsordnung Gymnasien für die Kernfächer gelten-
den Anforderungen maßgebend.
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Deutsch, Mathematik und einer Pflichtfremdsprache; auf 
Wunsch der Eltern kann auch mündlich geprüft werden. 
Für das Bestehen sind die in der Realschulversetzungs-
ordnung für die Kernfächer geltenden Anforderungen 
maßgebend. 

(4) In den Klassen 5 bis 9 ist weiterhin der Übergang 
möglich, wenn die Anforderungen der Versetzungsord-
nung Gymnasien erfüllt sind.

(5) Wenn nach einer Nichtversetzung die Wiederholung 
der Klasse am Gymnasium möglich ist, kann die ent-
sprechende Klasse auch an der Realschule wiederholt 
werden.

(6) Ein Übergang ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
die Klasse am Gymnasium nicht wiederholt werden 
kann. Nichtversetzungen nach der Versetzungsordnung 
Gymnasien werden im Rahmen der Regelung für die 
mehrmalige Nichtversetzung nach § 6 der Realschulver-
setzungsordnung nicht berücksichtigt.

5 .  A B S C H N I T T

Übergang vom Gymnasium in die Werkrealschule 
oder die Hauptschule

§ 9

Zeitpunkt und Klassenstufen

Der Übergang vom Gymnasium in die Werkrealschule 
oder in die Hauptschule ist nach Maßgabe von § 10 mög-
lich in den Klassen 5 bis 7 während des Schuljahres oder 
zum Schuljahresende in die entsprechende oder in die 
nächsthöhere Klasse. In den Fällen von § 10 Abs. 4 ist 
auch ein Übergang in der Klasse 8, in den Fällen von 
§ 10 Abs. 5 und 6 auch in der Klasse 9 möglich. Der 
Übergang in die entsprechende Klasse zum Schuljahres-
ende gilt als freiwillige Wiederholung nach der Werk-
realschulverordnung.

§ 10

Voraussetzungen

(1) In den Klassen 5 bis 7 ist ein Übergang in die nächst-
höhere Klasse möglich, wenn die Anforderungen der 
Werkrealschulverordnung erfüllt sind; der Schüler kann 
in die nächsthöhere Klasse überwechseln

1. zum Schuljahresende, wenn er nach der Werkreal-
schulverordnung hätte versetzt werden können,

2. während des Schuljahres, wenn er am Ende des vor-
hergehenden Schuljahres nicht versetzt wurde, aber 
nach der Werkrealschulverordnung hätte versetzt wer-
den können.

(2) Zum Schuljahresende ist zudem der Übergang in die 
nächsthöhere Klasse möglich

1. in den Klassen 5 und 6 aufgrund einer entsprechenden 
Bildungsempfehlung des bisher besuchten Gymna-
siums,

rungspräsidium bestimmten Gymnasien, im Übrigen an 
dem aufnehmenden Gymnasium abgelegt wird. Die 
 Prüfung umfasst eine schriftliche Prüfung in Deutsch, 
Mathematik und einer Pflichtfremdsprache, die im auf-
nehmenden Gymnasium zum Zeitpunkt des Überganges 
versetzungserheblich ist; auf Wunsch der Eltern kann 
auch mündlich geprüft werden. Ab Klasse 7 erstreckt 
sich die Prüfung auf eine zweite im Gymnasium verset-
zungserhebliche Fremdsprache. Für das Bestehen sind 
die in der Versetzungsordnung Gymnasien für die Kern-
fächer geltenden Anforderungen maßgebend.

4 .  A B S C H N I T T

Übergang vom Gymnasium in die Realschule

§ 7

Zeitpunkt und Klassenstufen

Der Übergang vom Gymnasium in die Realschule ist 
nach Maßgabe von § 8 möglich in den Klassen 5 bis 8

1. zum Schulhalbjahr in die entsprechende oder in die 
nächstniedrigere Klasse,

2. zum Schuljahresende in die entsprechende oder in die 
nächsthöhere Klasse.

In den Fällen von § 8 Abs. 4 ist zum Schulhalbjahr oder 
Schuljahresende auch ein Übergang in der Klasse 9 mög-
lich, in den Fällen von § 8 Abs. 5 auch in der Klasse 10. 
Der Übergang in die nächstniedrigere Klasse zum Schul-
halbjahr oder in die entsprechende Klasse zum Schul-
jahresende gilt als Nichtversetzung nach der Realschul-
versetzungsordnung.

§ 8

Voraussetzungen

(1) In den Klassen 5 bis 8 ist der Übergang möglich, 
wenn die Anforderungen nach der Realschulversetzungs-
ordnung erfüllt sind; zum Schulhalbjahr kann der Schü-
ler in die entsprechende Klasse, zum Schuljahresende in 
die nächsthöhere Klasse überwechseln, wenn er nach der 
Realschulversetzungsordnung hätte versetzt werden kön-
nen.

(2) Zudem ist in den Klassen 5 und 6 der Übergang auf-
grund einer entsprechenden Bildungsempfehlung des 
bisher besuchten Gymnasiums möglich, in den Klassen 7 
und 8, wenn die aufnehmende Realschule nach Beratung 
mit dem bisher besuchten Gymnasium zu der Annahme 
gelangt, dass der Schüler den Anforderungen der Real-
schule voraussichtlich gewachsen sein wird.

(3) Der Übergang ist zudem nach Bestehen einer Auf-
nahmeprüfung möglich, die in den Klassen 5 und 6 nur 
zum Ende des Schuljahres an zentral gelegenen, von der 
unteren Schulaufsichtsbehörde bestimmten Realschulen, 
im Übrigen von der aufnehmenden Schule abgenommen 
wird. Die Prüfung umfasst eine schriftliche Prüfung in 



12	 GBl. vom 25. Januar 2011 Nr. 1

Werkrealschulverordnung erfüllt sind. Der Schüler kann 
in die nächsthöhere Klasse überwechseln

1. zum Schuljahresende, wenn er nach der Werkreal-
schulverordnung hätte versetzt werden können,

2. während des Schuljahres, wenn er am Ende des vor-
hergehenden Schuljahres nicht versetzt wurde, aber 
nach der Werkrealschulverordnung hätte versetzt wer-
den können.

(2) Zum Schuljahresende ist zudem der Übergang in die 
nächsthöhere Klasse möglich

1. in den Klassen 5 und 6 aufgrund einer entsprechenden 
Bildungsempfehlung der bisher besuchten Realschule.

2. in den Klassen 7 und 8, wenn die aufnehmende Werk-
realschule oder Hauptschule nach Beratung mit der 
bisher besuchten Realschule zu der Annahme gelangt, 
dass der Schüler den Anforderungen der Werkreal-
schule oder Hauptschule voraussichtlich gewachsen 
sein wird.

(3) In den Klassen 5 bis 7 ist weiterhin ein Übergang in 
die nächsthöhere Klasse möglich, wenn aufgrund einer 
von der Werkrealschule oder Hauptschule vorgenomme-
nen Prüfung erwartet werden kann, dass die Anforderun-
gen der Werkrealschule oder Hauptschule erfüllt werden. 
In den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache 
wird schriftlich und mündlich geprüft; in anderen für  
die Versetzung maßgebenden Fächern kann zusätzlich 
mündlich geprüft werden.

(4) In den Klassen 5 bis 8 ist zudem der Übergang in die 
nächsthöhere Klasse möglich, wenn der Schüler an der 
Realschule versetzt werden kann.

(5) Wenn nach einer Nichtversetzung die Wiederholung 
an der Realschule möglich ist, kann die entsprechende 
Klasse auch an der Werkrealschule oder Hauptschule 
wiederholt werden.

(6) Ein Schüler der Klassen 5 bis 8, der nicht in die 
nächsthöhere Klasse der Werkrealschule oder Haupt-
schule überwechseln kann, wird in die Klasse der Werk-
realschule oder Hauptschule aufgenommen, die der 
 bisher besuchten entspricht. Ein Überwechseln eines 
Schülers der Klasse 9 in die Klasse 9 der Werkrealschule 
oder Hauptschule setzt das Einvernehmen mit der auf-
nehmenden Schule voraus.

7 .  A B S C H N I T T

Allgemeines

§ 13

Elternberatung und Kooperation

Der Übergang zwischen den Schularten erfordert eine 
Beratung der Eltern und ein rechtzeitiges Zusammenwir-
ken der abgebenden und der aufnehmenden Schule.

2. in der Klasse 7, wenn die aufnehmende Werkreal-
schule oder Hauptschule nach Beratung mit dem bis-
her besuchten Gymnasium zu der Annahme gelangt, 
dass der Schüler den Anforderungen der Werkreal-
schule oder Hauptschule voraussichtlich gewachsen 
sein wird.

(3) In den Klassen 5 bis 7 ist weiterhin ein Übergang in 
die nächsthöhere Klasse möglich, wenn aufgrund einer 
von der Werkrealschule oder Hauptschule vorgenomme-
nen Prüfung erwartet werden kann, dass die Anforderun-
gen der Werkrealschule oder Hauptschule erfüllt werden. 
In den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache 
wird schriftlich und mündlich geprüft; in anderen für  
die Versetzung maßgebenden Fächern kann zusätzlich 
mündlich geprüft werden.

(4) In den Klassen 5 bis 8 ist zudem der Übergang in die 
nächsthöhere Klasse möglich, wenn der Schüler am 
Gymnasium versetzt werden kann.

(5) Wenn nach einer Nichtversetzung die Wiederholung 
am Gymnasium möglich ist, kann die entsprechende 
Klasse auch an der Werkrealschule oder Hauptschule 
wiederholt werden.

(6) Ein Schüler der Klassen 5 bis 8, der nicht in die 
nächsthöhere Klasse der Werkrealschule oder Haupt-
schule überwechseln kann, wird in die Klasse der Werk-
realschule oder Hauptschule aufgenommen, die der 
 bisher besuchten entspricht. Ein Überwechseln eines 
Schülers der Klasse 9 in die Klasse 9 der Werkrealschule 
oder Hauptschule setzt das Einvernehmen mit der auf-
nehmenden Schule voraus.

6 .  A B S C H N I T T

Übergang von der Realschule in die  
Werkreal- oder Hauptschule

§ 11

Zeitpunkt, Klassenstufen

Der Übergang von der Realschule in die Werkrealschule 
oder Hauptschule ist nach Maßgabe von § 12 möglich in 
den Klassen 5 bis 7 während des Schuljahres oder zum 
Schuljahresende in die entsprechende oder in die nächst-
höhere Klasse. In den Fällen von § 12 Abs. 4 ist auch ein 
Übergang in der Klasse 8, in den Fällen von § 12 Abs. 5 
und 6 auch in der Klasse 9 möglich. Der Übergang in die 
entsprechende Klasse zum Schuljahresende gilt als frei-
willige Wiederholung nach der Werkrealschulverord-
nung.

§ 12

Voraussetzungen

(1) In den Klassen 5 bis 7 ist ein Übergang in die nächst-
höhere Klasse möglich, wenn die Anforderungen der 
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schriftliche Empfehlung aussprechen, in die Hauptschule 
beziehungsweise die Realschule überzuwechseln.

8 .  A B S C H N I T T

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 16

Übergangsvorschriften

Für Schüler, die im Schuljahr 2010/11 in die Klasse 9  
der Hauptschule eintreten, findet die Hauptschulverset-
zungsordnung vom 30. Januar 1984 (GBl. S. 146), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 27. März 2006 
(GBl. S. 112), Anwendung.

§ 17

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die multilaterale Versetzungsord-
nung vom 19. Juli 1985 (GBl. S. 285), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 17. April 2002 (GBl. S. 182), 
 außer Kraft.

stuttgart, den 12. Dezember 2010

Prof’in Dr. Schick

Verordnung	des	Kultusministeriums		
über	die	Gewährung	einer	

Unterrichtsvergütung	für	Anwärterinnen	
und	Anwärter	auf	ein	wissenschaftliches	
Lehramt	sowie	Studienreferendarinnen		

und	Studienreferendare	
(Unterrichtsvergütungsverordnung	–	

UVergVO)

Vom 12. Dezember 2010

Auf Grund von § 82 Abs. 4 des Landesbesoldungsgeset-
zes Baden-Württemberg (LBesGBW) in der Fassung 
vom 9. November 2010 (GBl. S. 793) wird im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium verordnet:

§ 1

Unterrichtsvergütung für Anwärter  
und Studienreferendare

Anwärterinnen und Anwärter auf ein wissenschaftliches 
Lehramt an Realschulen sowie Studienreferendarinnen 
und Studienreferendare an beruflichen Schulen und 
 Gymnasien erhalten für zusätzlich selbständig erteilte 
Unterrichtsstunden eine Unterrichtsvergütung nach Maß-

§ 14

Ergänzende Regelungen

(1) Die in den §§ 1 bis 12 beschriebenen Übergangsmög-
lichkeiten beinhalten jeweils ein entsprechendes Recht 
des Schülers.

(2) Für die Entscheidung, ob die Anforderungen der 
 jeweiligen Versetzungsordnung erfüllt sind, sind die 
 Noten im zuletzt besuchten Schuljahr maßgebend. Eine 
Prüfung richtet sich für Schüler der Klassen 5 und 6 hin-
sichtlich der Anforderungen nach der nächsthöheren 
Klasse der gewünschten Schulart, für Schüler ab Klasse 
7 nach der Klasse, in die der Schüler überwechseln will.

(3) Bildungsempfehlungen werden von der Klassenkon-
ferenz unter Vorsitz und mit gegebenenfalls ausschlag-
gebender Stimmberechtigung des Schulleiters ausge-
sprochen.

(4) Bei einer Bildungsempfehlung für eine Aufnahme 
auf Probe (§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 4 Abs. 1 Satz 2 und § 6 
Abs. 1 Satz 2) dauert die Probezeit höchstens ein Schul-
halbjahr. Über das Bestehen der Probezeit entscheidet 
die Klassenkonferenz der aufnehmenden Schule nach 
Maßgabe der jeweiligen Versetzungsregelung und in ent-
sprechender Anwendung von Absatz 6 Satz 2; dabei 
bleibt eine Fremdsprache, in der der Schüler in der abge-
benden Schule nicht oder erst beginnend in einer späte-
ren Klassenstufe unterrichtet worden ist, außer Betracht.

(5) Wenn die Pflichtfremdsprache der abgebenden 
Schule nicht mit derjenigen der aufnehmenden Schule 
übereinstimmt oder erst beginnend in einer späteren 
Klassenstufe unterrichtet worden ist, legt der Fachlehrer 
der aufnehmenden Schule im Benehmen mit dem Klas-
senlehrer in diesem Fach eine Nachlernfrist fest, inner-
halb deren der Schüler an der Leistungsmessung (münd-
liche Prüfungen, schriftliche Arbeiten) nur zur Probe 
teilnimmt. Die Länge dieser Frist trägt den schulartspe-
zifischen Unterschieden Rechnung und dauert bis zu 
 einem Jahr. Während der Nachlernfrist ist die Verset-
zungserheblichkeit des Faches ausgesetzt.

(6) Beim Überwechseln zum Schuljahresende sind die 
Noten des Jahreszeugnisses maßgebend. Beim Über-
wechseln zum Schulhalbjahr wird für den Übergang ein 
Zeugnis mit ganzen Noten gebildet, das maßgebend ist.

(7) Beim Wechsel einer Schulart zum Schulhalbjahr 
 werden die Noten des Jahreszeugnisses nur aus den Leis-
tungen im zweiten Schulhalbjahr gebildet.

§ 15

Empfehlung für den Übergang

Wird ein Schüler der Klassen 7 bis 10 der Realschule 
oder des Gymnasiums nicht versetzt und gelangt die 
Klassenkonferenz zu der Überzeugung, dass er auch bei 
einer Wiederholung der Klasse voraussichtlich nicht zu 
versetzen wäre, kann sie im Rahmen der §§ 7 bis 12 die 
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dungsleitung (Seminarleitung) vor der Genehmigung im 
Einvernehmen mit der Schulleitung.

(3) Schwerbehinderte sollen nicht zu zusätzlichen Unter-
richtsstunden herangezogen werden. Auf eigenen 
Wunsch kann dies im Ausnahmefall nach Rücksprache 
mit der Schulleitung und mit den Betroffenen von der 
Ausbildungsleitung genehmigt werden.

(4) Die Ableistung von zusätzlichen Unterrichtsstunden 
ist für Anwärterinnen und Anwärter sowie Studien-
referendarinnen und Studienreferendare freiwillig. Ver-
weigern sie die Ableistung, dürfen ihnen daraus keine 
Nachteile entstehen.

(5) Während der Prüfungszeiträume der Anwärterinnen 
und Anwärter sowie Studienreferendarinnen und Stu-
dien referendare sollen keine zusätzlichen Unterrichts-
stunden genehmigt werden.

(6) Der zusätzliche Unterricht darf nur an der Ausbil-
dungsschule abgeleistet werden.

§ 4

Höhe der Unterrichtsvergütung

Die Unterrichtsvergütung beträgt je Unterrichtsstunde 75 
Prozent der nach Anlage 15 zu § 65 LBesGBW festge-
legten Mehrarbeitsvergütungssätze des Eingangsamtes 
im Schuldienst, das nach Abschluss des Vorbereitungs-
diens tes angestrebt wird.

§ 5

Verfahrensvorschriften

(1) Die Unterrichtsvergütung ist beim zuständigen Re-
gierungspräsidium mit dem in der Anlage aufgeführten 
Vordruck für jeden Kalendermonat separat zu beantra-
gen. Feiertage, unterrichtsfreie Tage sowie Ferientage 
sind durch Einkreisen zu kennzeichnen.

(2) Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf des Monats, in dem der selb-
ständige Unterricht erteilt wurde, beim zuständigen Re-
gierungspräsidium geltend gemacht wird.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

stuttgart, den 12. Dezember 2010

Prof’in Dr. Schick

gabe dieser Verordnung. Der Abschluss von Arbeitsver-
trägen im Rahmen einer Nebentätigkeit ist ausgeschlos-
sen.

§ 2

Vergütungsfähige Unterrichtsstunden

(1) Vergütungsfähige Unterrichtsstunden sind solche, die 
in einer Kalenderwoche über die in der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die jeweiligen Schularten der An-
wärterinnen und Anwärter beziehungsweise Studienrefe-
rendarinnen und Studienreferendare vorgesehene Soll-
Wochenstundenzahl hinaus selbständig erteilt werden 
und von der Schulleitung vor der Erteilung schriftlich 
genehmigt wurden.

(2) Soweit in den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen eine Obergrenze für den im Rahmen des Vor-
bereitungsdienstes zu erbringenden Unterricht vorge-
sehen ist, gilt diese als Soll-Wochenstundenzahl. Ist eine 
Regel-Unterrichtsverpflichtung festgelegt, so ist diese 
maßgeblich.

(3) Bei der Ermittlung der tatsächlich geleisteten Unter-
richtsstunden werden für Feiertage, unterrichtsfreie Tage 
sowie Ferientage die auf diese Tage entfallenden und im 
Rahmen der Ausbildung planmäßig selbständig zu ertei-
lenden Unterrichtsstunden angerechnet.

(4) Bei Unterrichtswochen, die sich über zwei Kalender-
monate hinweg erstrecken, sind die insgesamt und zu-
sätzlich innerhalb dieser überlappenden Kalenderwoche 
geleisteten Unterrichtsstunden nachrichtlich auch inso-
weit anzugeben, als sie nicht mehr in den Abrechnungs-
monat fallen. Diese werden für die Ermittlung der je 
 Kalendermonat vergütungsfähigen Unterrichtsstunden 
herangezogen.

(5) Die Unterrichtsvergütung wird für höchstens vier-
undzwanzig im Kalendermonat tatsächlich zusätzlich 
 geleistete Unterrichtsstunden gewährt.

§ 3

Genehmigungsvoraussetzungen

(1) Die Genehmigung von zusätzlichen Unterrichtsstun-
den erfolgt durch die Schulleitung. Sie darf nur erteilt 
werden, wenn

1. die Versorgung mit Pflichtunterricht nicht auf andere 
Weise sicher gestellt werden kann und

2. das Ausbildungsziel dadurch nicht gefährdet wird.

(2) Ob die Erteilung von zusätzlichen Unterrichtsstunden 
das Ausbildungsziel gefährdet, entscheidet die Ausbil-



Nr. 1	 GBl. vom 25. Januar 2011 15

Anlage
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Verordnung	des	Innenministeriums		
über	die	Heilfürsorge	für	Beamte	des	

Polizeivollzugsdienstes,	des	Einsatzdienstes	
der	Feuerwehr	und	des	technischen	Dienstes	

der	Landesfeuerwehrschule	
(Heilfürsorgeverordnung	–	HVO)

Vom 3. Januar 2011

Auf Grund von § 79 Abs. 6 und 7 des Landesbeamtenge-
setzes (LBG) vom 9. November 2010 (GBl. S. 793) wird 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium verordnet:

Erster Teil

Heilfürsorge für Beamte des Polizeivollzugsdienstes 
und des technischen Dienstes  
der Landesfeuerwehrschule

§ 1

Heilfürsorgeberechtigte

(1) Die Polizeivollzugsbeamten, auch soweit sie in Plan-
stellen des Landesamts für Verfassungsschutz eingewie-
sen sind, und die technischen Beamten der Landesfeuer-
wehrschule erhalten Heilfürsorge nach Maßgabe dieser 
Verordnung, solange ihnen Dienstbezüge oder Anwärter-
bezüge zustehen. Während eines Urlaubs ohne Bezüge 
ruht der Anspruch auf Heilfürsorge. Ein Urlaub ohne Be-
züge von längstens 31 Kalendertagen lässt den Anspruch 
auf Heilfürsorge unberührt.

(2) Die Heilfürsorge wird nicht auf die Besoldung ange-
rechnet.

(3) Soweit in dieser Verordnung der Personalbegriff 
 Beamter verwendet wird, ist dies eine funktionsbezogene 
Bezeichnung, die gleichermaßen auf Beamtinnen und 
Beamte anzuwenden ist.

§ 2

Art und Umfang der Heilfürsorgeleistungen

(1) Die Heilfürsorge umfasst

 1. ambulante Betreuung (§§ 4 und 5),

 2. zahnärztliche Betreuung (§§ 6 und 7),

 3. Krankenhausbehandlung (§ 8),

 4. Krankenpflege (§ 9),

 5. Familien- und Haushaltshilfe (§ 10),

 6. Versorgung mit Arzneimitteln, Verbandmitteln so-
wie Hilfsmitteln und Körperersatzstücken (§§ 11 und 
12),

 7. Heilmittel und Soziotherapie (§ 13),

 8. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 14),

 9. vorbeugende ärztliche Maßnahmen (§ 15),

10. Fahr- und Transportkosten (§ 16) und

11. Leistungen außerhalb des Landes (§ 17).

Verordnung	des	Ministeriums	für	Umwelt,	
Naturschutz	und	Verkehr	zur	Änderung		

der	Verordnung	des	Ministeriums		
für	Ernährung	und	Ländlichen	Raum		
über	den	Landesbeirat	für	Natur-	und	

Umweltschutz

Vom 21. Dezember 2010

Auf Grund von § 64 Abs. 1 Satz 5 des Naturschutzgeset-
zes vom 13. Dezember 2005 (GBl. S. 745) wird verord-
net:

Artikel 1

Die Verordnung des Ministeriums für Ernährung und 
Ländlichen Raum über den Landesbeirat für Natur- und 
Umweltschutz vom 28. Oktober 2007 (GBl. S. 492) wird 
wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Worte »Ministerium für 
Ernährung und Ländlichen Raum« durch die Worte 
»Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr« 
ersetzt.

2. In § 1 werden die Worte »die zuständigen Ministe-
rien« durch die Worte »das Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr« ersetzt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

 »4.  fünf Vertreter der vom Land anerkannten Na-
turschutzvereinigungen,«

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

 »(2) Der für Naturschutz zuständige Minister oder 
ein von ihm beauftragter Vertreter führt den Vorsitz 
im Beirat.«

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

 »1.  den fünf Vertretern der vom Land anerkannten 
Naturschutzvereinigungen,«

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte »für Ernäh-
rung und Ländlichen Raum« gestrichen.

5. In § 4 Abs. 1 Nr. 4 wird das Wort »Naturschutzver-
bände« durch das Wort »Naturschutzvereinigungen« 
ersetzt.

6. In § 5 Abs. 1 wird die Angabe »§ 5 Abs. 2« durch die 
Angabe »§ 4 Abs. 2« ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 21. Dezember 2010 Gönner
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Aufwendungen mindestens 100 Euro betragen. Wird 
diese Summe nicht erreicht, erfolgt eine Kostenerstat-
tung, wenn der letzte Antrag vor mehr als zwölf Monaten 
bei der Heilfürsorgestelle eingegangen ist. Es sind grund-
sätzlich Originalbelege oder, soweit dies nicht möglich 
ist, Duplikate oder beglaubigte Fotokopien vorzulegen; 
sie werden von der Heilfürsorgestelle einbehalten. Im 
automatisierten Zahlungsverfahren sollen die Heilfürsor-
geleistungen auf das Bezügekonto überwiesen werden. 
In Ausnahmefällen können Abschlagszahlungen gewährt 
werden.

(7) Die Heilfürsorgestelle oder eine von ihr beauftragte 
Institution kann an Heilfürsorgeberechtigte Chipkarten 
mit Daten entsprechend den §§ 291 und 291 a SGB V in 
der jeweils geltenden Fassung und zum Umfang der 
Heilfürsorge herausgeben.

§ 3

Kostenträger

Das Land trägt die Kosten für die im Rahmen des Ersten 
Teils dieser Verordnung zu gewährenden Leistungen.

§ 4

Ambulante Betreuung

(1) Die Heilfürsorgeberechtigten können sich von jedem 
praktizierenden Arzt beraten, untersuchen und behandeln 
lassen, der bereit ist, die Beratung, Untersuchung, Be-
handlung und Abrechnung nach dem zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und den zuständigen Kassenärzt-
lichen Vereinigungen abgeschlossenen Vertrag zu über-
nehmen. Wird ohne zwingenden Grund ein anderer als 
der nächsterreichbare Arzt in Anspruch genommen, so 
sind die Mehrkosten selbst zu tragen. In besonders be-
gründeten Fällen können mit vorheriger Genehmigung 
auch andere Ärzte in Anspruch genommen werden.

(2) Für die Beratung, Untersuchung und Behandlung 
durch Heilpraktiker werden die Kosten, soweit sie für ver-
gleichbare ärztliche Leistungen nach der Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) angemessen sind, zu 50 Prozent 
oder gegebenenfalls entsprechend § 14 Abs. 1 Satz 3 und 
5 der Beihilfeverordnung (BVO) zu 70 Prozent erstattet.

(3) Heilfürsorgeleistungen für künstliche Befruchtung 
werden entsprechend § 27 a SGB V in der jeweils gelten-
den Fassung gewährt.

(4) Heilfürsorgeberechtigte haben während der Schwan-
gerschaft sowie bei und nach der Entbindung Anspruch 
auf ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe durch 
 Hebammen und Entbindungspfleger. Die ärztliche Be-
treuung schließt die Untersuchungen zur Feststellung der 
Schwangerschaft und zur Schwangerenvorsorge sowie 
die Schwangerschaftsüberwachung ein. In diesem Zu-
sammenhang notwendig werdende Verordnung von Arz-
nei-, Verband- und Heilmittel werden gewährt.

(2) Ausgenommen von der Heilfürsorge sind

1. Heilmaßnahmen, die auf Grund des Bundesversor-
gungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu-
stehen,

2. Heilmaßnahmen, für die ein Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung leistungspflichtig ist,

3. Behandlungen zu rein kosmetischen Zwecken.

Die Regelungen über die Leistungsbeschränkung bei 
Selbstverschulden nach § 52 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB V) finden in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend Anwendung.

(3) Besteht Anspruch auf Dienstunfallfürsorge, richten 
sich Art und Umfang der Leistungen nach dieser Ver-
ordnung. Weitergehende Leistungen nach den Vorschrif-
ten über die Dienstunfallfürsorge werden als Heilfür-
sorgeleistungen mitgewährt.

(4) Heilfürsorgeleistungen werden in dem aus gesund-
heitlichen Gründen notwendigen angemessenem Umfang 
in der Regel unter Beachtung der Wirtschaftlichkeits-
grundsätze gewährt, die bei den gesetzlichen Kranken-
kassen für die Behandlungs- und Verordnungsweise gel-
ten. Über die medizinische Notwendigkeit der Leistungen 
können Gutachten erstellt oder angefordert werden. So-
weit medizinische Gutachten ohne Bezeichnung der Gut-
achterstelle vorgesehen sind, kann bei Polizeivollzugsbe-
amten und in der Regel auch bei technischen Beamten der 
Landesfeuerwehrschule ein bezüglich des anzugebenden 
Zwecks ausreichend begründetes Gutachten des zuständi-
gen Polizeiarztes eingeholt werden. Heilfürsorge kann 
ganz oder teilweise versagt werden, wenn eine die Be-
handlung betreffende Anordnung ohne gesetzlichen oder 
sonstigen wichtigen Grund nicht befolgt und dadurch der 
Behandlungserfolg beeinträchtigt wird.

(5) Über die nach dieser Verordnung zu gewährenden 
Leistungen werden vom Innenministerium im erforder-
lichen Umfang Verträge mit Dritten abgeschlossen. Die 
Kosten außervertraglicher Leistungen können in Aus-
nahmefällen nach grundsätzlich vorheriger Genehmi-
gung übernommen werden.

(6) Die Leistungen der Heilfürsorge dürfen zusammen 
mit den aus demselben Anlass zustehenden Leistungen, 
insbesondere aus Krankheitskostenversicherungen, die 
Gesamtaufwendungen nicht übersteigen. Die Heilfürsor-
geberechtigten haben hierüber den Nachweis zu erbrin-
gen. Leistungen aus Krankentagegeld- und Kranken-
haustagegeldversicherungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Kostenerstattung wird nur gewährt, wenn sie vor Ab-
lauf der beiden Kalenderjahre beantragt wird, die auf das 
Jahr des Entstehens der erstattungsfähigen Aufwendun-
gen folgen. Bei Fristversäumnis erlischt der Anspruch. 
Kostenerstattungen werden nur auf schriftlichen Antrag 
gewährt; hierfür ist das von der Heilfürsorgestelle her-
ausgegebene Formblatt zu verwenden. Eine Kostener-
stattung erfolgt erst dann, wenn die mit dem Antrag gel-
tend gemachten, dem Grunde nach erstattungsfähigen 
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Entscheidung ist dem Heilfürsorgeberechtigten und dem 
behandelnden Arzt bekannt zu geben. Bei Polizei-
vollzugsbeamten auf Widerruf ist vor der Genehmigung 
einer kieferorthopädischen Behandlung eine Stellung-
nahme des zuständigen Polizeiarztes zu den dienst-
rechtlichen Folgen einzuholen, die sich aus einer nicht 
abgeschlossenen Behandlung zum Ende des Vorberei-
tungsdienstes ergeben. Die Entscheidung ist in diesen 
Fällen auch dem Polizeiarzt bekannt zu geben.

(4) Die Kosten für Inlays werden nach Maßgabe der §§ 3 
bis 12 der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) je-
weils zu 50 Prozent oder gegebenenfalls entsprechend 
§ 14 Abs. 1 Satz 3 und 5 BVO jeweils zu 70 Prozent er-
stattet. Für die Übernahme der Kosten gilt die Anlage zu 
§ 6 BVO entsprechend.

§ 7

Zahnersatz

(1) Heilfürsorgeberechtigte haben Anspruch auf befund-
bezogene Festzuschüsse bei einer medizinisch not-
wendigen Versorgung mit Zahnersatz einschließlich 
Zahnkronen und Suprakonstruktionen (zahnärztliche und 
zahntechnische Leistungen) in den Fällen, in denen eine 
zahnprothetische Versorgung notwendig ist und die ge-
plante Versorgung einer Methode entspricht, die nach 
§ 135 Abs. 1 SGB V anerkannt ist. 

§ 56 Abs. 1 in Verbindung mit § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
SGB V in der jeweils geltenden Fassung findet entspre-
chend Anwendung. Es wird der doppelte Festzuschuss 
übernommen.

(2) Die Anfertigung von Zahnersatz bedarf der vorheri-
gen Genehmigung.

§ 8

Krankenhausbehandlung

(1) Krankenhausbehandlung wird in zugelassenen Kran-
kenhäusern (§ 108 SGB V) gewährt, wenn eine ambu-
lante Diagnostik und Behandlung aus medizinischen 
Gründen nicht möglich oder nach Lage des Falles nicht 
angezeigt ist. Krankenhausbehandlung wird auch aus 
Anlass eines Geburtsfalles sowie für das gesunde Neu-
geborene bis zur Dauer von sechs Kalendertagen nach 
der Entbindung gewährt. Wird ohne zwingenden Grund 
ein anderes als das nächsterreichbare Krankenhaus in 
Anspruch genommen, so können den Heilfürsorgebe-
rechtigten die Mehrkosten ganz oder teilweise auferlegt 
werden. In besonders begründeten Fällen kann die Be-
handlung mit vorheriger Genehmigung auch in anderen 
Krankenhäusern durchgeführt werden.

(2) In medizinisch begründeten Ausnahmefällen kann 
mit vorheriger Genehmigung eine Behandlung auch in 
nicht nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern 
durchgeführt werden.

(5) Eine psycho-, verhaltenstherapeutische oder ähnliche 
Beratung, Untersuchung und Behandlung bedarf der vor-
herigen Genehmigung. § 28 Abs. 3 SGB V in der jeweils 
geltenden Fassung findet entsprechend Anwendung.

§ 5

Ambulante Betreuung bei der Bereitschaftspolizei und 
von Einsatzeinheiten

(1) Polizeivollzugsbeamte der Bereitschaftspolizei, die 
auf besondere Anordnung nach § 54 Abs. 3 LBG ver-
pflichtet sind in einer Gemeinschaftsunterkunft zu woh-
nen, haben im Krankheitsfalle Polizeiärzte oder deren 
vertraglich bestellte Vertreter in Anspruch zu nehmen.  
Ist das Aufsuchen des Polizeiarztes oder dessen vertrag-
lich bestellten Vertreters bei Aufenthalt außerhalb des 
Dienstortes oder aus sonstigen Gründen nicht möglich, 
so kann nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 der nächsterreich-
bare praktizierende Arzt in Anspruch genommen werden.

(2) Bei der Bereitschaftspolizei ist der Leiter des ärzt-
lichen Dienstes zuständiger Polizeiarzt im Sinne dieser 
Verordnung. Er kann entsprechende Aufgaben allgemein 
oder im Einzelfall anderen Polizeiärzten der Bereit-
schaftspolizei übertragen.

(3) Nehmen Polizeivollzugsbeamte als Einsatzeinheiten 
an Einsätzen oder Übungen mit polizeiärztlicher Versor-
gung teil, übernimmt vom Zeitpunkt der geschlossenen 
Bereithaltung (Alarmbereitschaft) bis zur Beendigung 
des Einsatzes oder der Übung der Polizeiarzt die ärztli-
che Beratung, Untersuchung und Behandlung, soweit 
nicht eine fachärztliche Behandlung, Zahnbehandlung 
oder die Behandlung in einem Krankenhaus notwendig 
ist. Ist kein Polizeiarzt erreichbar, kann nach Maßgabe 
des § 4 Abs. 1 der nächsterreichbare praktizierende Arzt 
in Anspruch genommen werden.

§ 6

Zahnärztliche Betreuung

(1) Die Heilfürsorgeberechtigten können sich von jedem 
praktizierenden Zahnarzt beraten, untersuchen und be-
handeln lassen, der bereit ist, die Beratung, Untersu-
chung, Behandlung und Abrechnung nach dem zwischen 
dem Land Baden-Württemberg und den zuständigen 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen abgeschlossenen 
Vertrag zu übernehmen. Wird ohne zwingenden Grund 
ein anderer als der nächsterreichbare Zahnarzt in An-
spruch genommen, so sind die Mehrkosten selbst zu tra-
gen. In besonders begründeten Fällen können mit vorhe-
riger Genehmigung auch andere Zahnärzte in Anspruch 
genommen werden.

(2) § 28 Abs. 2 in Verbindung mit § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
SGB V in der jeweils geltenden Fassung findet entspre-
chend Anwendung.

(3) Parodontosebehandlung und kieferorthopädische Be-
handlung bedürfen der vorherigen Genehmigung. Die 
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3. keine andere im Haushalt lebende Person den Haus-
halt, gegebenenfalls auch an einzelnen Tagen, weiter-
führen kann.

Dies gilt auch für bis zu sieben, in ärztlich begründeten 
Fällen bis zu weiteren 14 Tagen nach Ende der außer-
häuslichen Unterbringung. Anstelle der außerhäuslichen 
Unterbringung nach Satz 1 Nr. 1 kann auch eine lang-
fristige häusliche Bettlägerigkeit, insbesondere bei 
 Problemschwangerschaft, oder langfristige krankheits-
bedingte Unfähigkeit zur Verrichtung der häuslichen 
 Tätigkeiten Voraussetzung sein; in diesen Fällen wird  
die Familien- und Haushaltshilfe ab Beginn der fünften 
Woche gewährt, wenn mindestens ein Kind unter zwölf 
Jahren vorhanden ist. Werden anstelle der Beschäftigung 
einer Familien- und Haushaltshilfe Kinder unter zwölf 
Jahren in einem Heim oder in einem fremden Haushalt 
untergebracht, so sind die Aufwendungen hierfür bis  
zu den sonst notwendigen Kosten einer Familien- und 
Haushaltshilfe erstattungsfähig. Die Kosten für eine Un-
terbringung im Haushalt eines nahen Angehörigen sind 
mit Ausnahme der Fahrkosten nicht erstattungsfähig. 
Nahe Angehörige im Sinne dieser Vorschrift sind die in 
§ 3 Abs. 5 LBG genannten Personen. Für Familien- und 
Haushaltshilfen werden höchstens die zwischen den 
Leis tungserbringern und den Ersatzkassen vereinbarten 
Stundensätze beziehungsweise Höchstsätze erstattet.

§ 11

Versorgung mit Arzneimitteln und Verbandmitteln

(1) Heilfürsorgeberechtigte haben Anspruch auf die Ver-
sorgung mit Verbandmitteln, Harn- und Blutteststreifen 
und nach dem Arzneimittelgesetz verkehrsfähigen apo-
thekenpflichtigen Arzneimittel, soweit diese nicht nach 
§ 34 SGB V oder auf Grund von § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 
SGB V in der jeweils geltenden Fassung ausgeschlossen 
sind.

(2) Für vom Heilpraktiker verordnete oder verabreichte 
Arznei- und Verbandmittel werden die Kosten übernom-
men, sofern sie auch bei einem Arzt oder Zahnarzt über-
nommen werden können.

(3) Für Arznei- oder Verbandsmittel, für die ein Festbe-
trag nach § 35 SGB V in der jeweils geltenden Fassung 
festgesetzt ist, werden die Kosten nur bis zu dieser Höhe 
übernommen.

§ 12

Hilfsmittel und Körperersatzstücke

(1) Heilfürsorgeberechtigte haben Anspruch auf die Ver-
sorgung mit ärztlich verordneten Hörhilfen, Körper-
ersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, 
die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der 
Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behin-
derung vorzubeugen oder eine Behinderung auszu-
gleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine 

(3) Die Heilfürsorgeberechtigten haben Anspruch auf die 
medizinisch zweckmäßigen und ausreichenden Kranken-
hausleistungen im Rahmen von § 2 Abs. 2 und § 18 
Abs. 1 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) vom 
23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422) in der jeweils gel-
tenden Fassung beziehungsweise § 2 Abs. 2 der Bundes-
pflegesatzverordnung vom 26. September 1994 (BGBl. I 
S. 2750) in der jeweils geltenden Fassung. Krankenhaus-
leistungen für eine vor- und nachstationäre Behandlung 
werden nach § 115 a SGB V und für eine ambulante 
 Operation nach § 115 b SGB V in der jeweils geltenden 
Fassung gewährt.

(4) Werden auf eigenen Wunsch Wahlleistungen nach 
§ 17 KHEntgG in Anspruch genommen, so werden diese 
im Rahmen und unter der Voraussetzung des § 6 a BVO 
jeweils zu 50 Prozent, oder gegebenenfalls nach Maß-
gabe von § 14 Abs. 1 Satz 3 und 5 BVO jeweils zu 70 
Prozent erstattet. Die Voraussetzung wird durch die Er-
klärung und Zahlung des monatlichen Betrags gegenüber 
der Bezüge- und Beihilfestelle nach § 6 a Abs. 2 BVO er-
füllt. Sollte die erstattungsfähige Wahlleistung Unter-
kunft anlässlich eines Krankenhausaufenthalts nicht be-
ansprucht werden, so wird statt dessen ein Betrag von 11 
Euro pro Pflegesatztag gewährt. Für erstattungsfähige 
und nicht beanspruchte wahlärztliche Leistungen anläss-
lich eines in Satz 3 genannten Krankenhausaufenthalts 
wird ein Betrag von 22 Euro pro Pflegesatztag gewährt.

§ 9

Krankenpflege

(1) Häusliche Krankenpflege wird gewährt, wenn sie 
nach ärztlicher Bescheinigung wegen vorübergehender 
krankheitsbedingter Pflegebedürftigkeit erforderlich ist. 
Die dafür notwendigen Aufwendungen werden bis zur 
Höhe der Sätze, die die Ersatzkassen mit den Leistungs-
erbringern vereinbart haben, erstattet. Die Kosten für 
eine Pflege durch im Haushalt des Erkrankten lebende 
oder tätige Personen werden nicht übernommen.

(2) Sofern eine anderweitige Unterbringung infolge der 
häuslichen Verhältnisse notwendig ist, werden die Kos-
ten des niedrigsten Satzes für die vorübergehende Auf-
nahme in einem öffentlichen oder freien gemeinnützigen 
Pflegeheim übernommen.

§ 10

Familien- und Haushaltshilfe

Familien- und Haushaltshilfe wird unter der Vorausset-
zung gewährt, dass

1. die sonst den Haushalt allein oder überwiegend füh-
rende heilfürsorgeberechtigte Person wegen ihrer not-
wendigen außerhäuslichen Unterbringung den Haus-
halt nicht weiterführen kann,

2. im Haushalt mindestens ein Kind verbleibt, das das 
15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
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wenn die Person wegen schwerer psychischer Erkran-
kung nicht in der Lage ist, ärztliche, ärztlich verordnete 
oder psychotherapeutische Leistungen selbstständig in 
Anspruch zu nehmen und soweit dadurch Aufwendun-
gen nach Absatz 1 und den §§ 4 bis 12 erspart werden. 
§ 37 a Abs. 1 Satz 2 SGB V in der jeweils geltenden Fas-
sung findet entsprechend Anwendung.

§ 14

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

(1) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden 
gewährt, soweit sie aus medizinischen Gründen zur 
 Wiederherstellung der Gesundheit erforderlich sind. Sie 
bedürfen der vorherigen Genehmigung. Genehmigungen 
zu Leistungen nach Absatz 3 erteilt bei Polizeivollzugs-
beamten und in der Regel auch bei technischen Beamten 
der Landesfeuerwehrschule der zuständige Polizeiarzt 
im Auftrag der Heilfürsorgestelle. Widersprüche gegen 
die Entscheidungen des Polizeiarztes sind an die Heil-
fürsorgestelle zu richten.

(2) Ambulante Rehabilitationsleistungen werden wohn-
ortnah in Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Ver-
sorgungsvertrag nach § 111 SGB V besteht und die auch 
ambulante Rehabilitationsleistungen erbringen, sowie in 
ambulant tätigen Einrichtungen, die mit den Sozialversi-
cherungsträgern einen Vertrag über die bedarfsgerechte, 
leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Ver-
sicherten mit medizinischen Leistungen ambulanter Re-
habilitation abgeschlossen haben, erbracht. § 92 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 8 SGB V gilt entsprechend.

(3) Stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation werden in der Regel in Einrichtungen nach § 107 
Abs. 2 SGB V durchgeführt; sie sollen für längstens drei 
Wochen erbracht werden, es sei denn, eine Verlängerung 
der Leistung ist aus medizinischen Gründen dringend er-
forderlich. Es werden die von der Einrichtung mit den 
Sozialversicherungsträgern vereinbarten Entgelte über-
nommen. Sofern die Versorgung unterhaltsbedürftiger, 
nicht behandlungsbedürftiger Kinder unter zwölf Jahren 
nicht nach § 10 gewährleistet ist und sie deshalb in die 
Einrichtung mitgenommen werden müssen, werden die 
Kosten für ihre Unterbringung mitübernommen.

(4) Ambulante Heilverfahren (Heilkuren) werden ge-
währt, soweit sie aus medizinischen Gründen zur Wie-
derherstellung der Dienstfähigkeit nach einer schweren 
Erkrankung oder zur Erhaltung der Dienstfähigkeit bei 
einem erheblichen chronischen Leiden notwendig sind 
und nicht durch andere Maßnahmen mit gleicher Er-
folgsaussicht, insbesondere nicht durch eine andere Be-
handlung am Wohnort oder in der nächsten Umgebung 
ersetzt werden können und weder im laufenden noch in 
den beiden vorausgegangenen Kalenderjahren bereits ein 
Heilverfahren durchgeführt wurde. Sie bedürfen der vor-
herigen Genehmigung. Sofern der Kurarzt nicht bereit 

 Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen 
oder nach § 34 Abs. 4 SGB V ausgeschlossen sind. Der 
Anspruch umfasst auch die Ausbildung in ihrem Ge-
brauch sowie die notwendige Änderung, Instandsetzung 
und Ersatzbeschaffung. Aufwendungen für Batterien  
für Hörgeräte, für elektrischen Strom sowie für Pflege- 
und Reinigungsmittel werden nicht übernommen be-
ziehungsweise erstattet. Hilfsmittel, die sich für eine 
Weiterverwendung eignen, können auch leihweise über-
lassen werden. Wählt der Heilfürsorgeberechtigte Hilfs-
mittel oder zusätzliche Leistungen, die über das Maß des 
Notwendigen hinausgehen, hat er die Mehrkosten und 
dadurch bedingte höhere Folgekosten selbst zu tragen. 
§ 34 Abs. 4 und § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V in der 
jeweils geltenden Fassung finden entsprechend Anwen-
dung.

(2) Für Hilfsmittel, für welche nach § 36 SGB V Fest-
beträge festgesetzt sind, werden die Kosten nur bis zu 
dieser Höhe übernommen. Für Hilfsmittel, für die Preise 
nach § 127 Abs. 2 Satz 2 SGB V vereinbart wurden, wer-
den die zwischen den Leistungserbringern und dem Ver-
band der Ersatzkassen in Baden-Württemberg vereinbar-
ten Kostensätze übernommen. Die Übernahme höherer 
Kosten ist nur nach vorheriger Genehmigung und zur 
Vermeidung einer sonst gegebenen Polizeidienstunfähig-
keit möglich.

(3) Heilfürsorgeberechtigte haben Anspruch auf Brillen 
und Brillengläser. Bei den Brillengläsern werden auch 
die Kosten der einfachen Entspiegelung übernommen. 
Kosten für Zweitbrillen werden nicht übernommen. 
Lichtschutzgläser, Kontaktlinsen und besondere Sehhil-
fen können nur bei Vorliegen einer medizinischen Indi-
kation gewährt werden und bedürfen einer ärztlichen 
Verordnung. Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

(4) Für ärztlich verordnetes orthopädisches Schuhwerk 
werden die Mehrkosten gegenüber den Ausgaben für 
normales Schuhwerk gleicher Art übernommen.

§ 13

Heilmittel und Soziotherapie

(1) Heilfürsorgeberechtigte haben Anspruch auf die 
 Versorgung mit ärztlich verordneten Heilmitteln, soweit 
diese nicht nach § 34 SGB V ausgeschlossen sind. Zu 
den Heilmitteln gehören physikalische, logopädische, 
podologische und ergotherapeutische Maßnahmen. § 34 
Abs. 4 und § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V in der jeweils 
geltenden Fassung finden entsprechend Anwendung.

(2) Heilmittel sind soweit möglich am Wohn- oder 
Dienstort oder in seiner unmittelbaren Umgebung in An-
spruch zu nehmen; ansonsten sind die Mehrkosten selbst 
zu tragen.

(3) Heilfürsorgeberechtigte haben weiterhin Anspruch 
auf von Ärzten schriftlich verordnete ambulante Sozio-
therapie bis zu 120 Stunden innerhalb von drei Jahren, 
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ren Art der dienstlichen Verwendung des Polizeivoll-
zugsbeamten ergeben können und

5. besondere Vorsorgeleistungen, Beratung über Fragen 
der Empfängnisregelung, Leistung bei krankheits-
bedingter Sterilisation sowie bei nicht rechtswidrigem 
Schwangerschaftsabbruch; § 24 a Abs. 1 und § 24 b 
SGB V, ausgenommen der Anspruch auf Krankengeld, 
gelten entsprechend.

§ 16

Fahr- und Transportkosten

(1) Den Heilfürsorgeberechtigten werden bei 

1. ambulanter ärztlicher oder zahnärztlicher Beratung, 
Untersuchung oder Behandlung,

2. Unterbringung in einer Einrichtung nach § 8,

3. Anwendung von Heilmitteln und Soziotherapie nach 
§ 13 und

4. Durchführung einer genehmigten Rehabilitationsmaß-
nahme nach § 14

die 10 Euro je einfache Fahrt übersteigenden Fahrkosten 
erstattet.

(2) Anerkannt werden folgende notwendige Kosten:

1. bei Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels der 
Fahrpreis der niedrigsten Klasse unter Ausschöpfung 
der Fahrpreisermäßigung;

2. für einen in Anspruch genommenen Gepäcktransport, 
wenn auf Grund der Art der Erkrankung ein eigenstän-
diger Transport nicht zumutbar ist;

3. bei Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs höchs-
tens der in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Landesreisekos-
tengesetzes genannte Betrag;

4. für einen Kranken- oder Rettungstransport sowie  
für eine Krankenfahrt die zwischen den Leistungs-
erbringern und den Ersatzkassen jeweils vereinbarten 
Höchstsätze.

(3) Mehrkosten für eine erforderliche Begleitung werden 
übernommen, wenn der behandelnde Arzt die Notwen-
digkeit bescheinigt.

§ 17

Leistungen außerhalb des Landes

(1) Wird Heilfürsorge in einem anderen Bundesland not-
wendig, werden die Kosten in Höhe der für die Ersatz-
kassen des betreffenden Bundeslandes geltenden Sätze 
übernommen.

(2) Bei Erkrankungen im Ausland während eines dienst-
lichen Aufenthalts auf Grund einer Zuweisung des Lan-
des nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes, nach einer 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung beziehungsweise 
 einer Studienordnung oder zur Erledigung eines Auftrags 
des Landes werden die Kosten einer notwendigen Be-

ist, die Arztkosten nach den Polizeivertragssätzen abzu-
rechnen, werden diese Kosten nach Maßgabe der §§ 3 
bis 14 GOÄ übernommen. Außerdem werden die Kosten 
für die ärztlich verordneten Anwendungen und Heil-
mittel sowie für den vorzulegenden ärztlichen Schluss-
bericht übernommen.

(5) Heilverfahren zur Erhaltung der Gesundheit (Vor-
sorgekuren) werden gewährt

1. Beamten des fliegenden Personals der Polizeihub-
schrauberstaffel, die das 35. Lebensjahr vollendet 
 haben und die jährlich an einer flugmedizinischen 
Tauglichkeitsuntersuchung teilnehmen müssen;

2. Beamten des Wechselschichtdienstes, die das 40. Le-
bensjahr vollendet und die mindestens zwei Jahre lang 
in vollem Umfang durchgehenden Wechselschicht-
dienst geleistet haben und bei denen funktionelle Stö-
rungen der Gesundheit vorliegen;

3. Beamten des Stammpersonals der operativen Ein-
satzeinheiten der Bereitschaftspolizei, die das 45. Le-
bensjahr vollendet und die mindestens drei Jahre lang 
in vollem Umfang durchgehenden operativen Einsatz-
dienst geleistet haben und bei denen funktionelle Stö-
rungen der Gesundheit vorliegen.

Vorsorgekuren bedürfen der vorherigen Genehmigung. 
Diese erteilt bei Polizeivollzugsbeamten der zuständige 
Polizeiarzt im Auftrag der Heilfürsorgestelle. Absatz 1 
Satz 4 und Absatz 3 Satz 1 2. Halbsatz gelten entspre-
chend. Mutter- beziehungsweise Vater-Kind-Kuren in 
Form von Vorsorgekuren werden nicht gewährt. Mit der 
Wiederholung der Vorsorgekuren kann frühestens nach 
Ablauf von drei Jahren begonnen werden. Leistungen 
nach Absatz 2 bis 4 führen zum Neubeginn der Wartezeit.

(6) Rehabilitationssport und Funktionstraining nach § 43 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V können als ergänzende Leis-
tungen zur Rehabilitation gewährt werden. Die Rahmen-
vereinbarungen der Sozialversicherungsträger über den 
Rehabilitationssport und das Funktionstraining in der je-
weils geltenden Fassung finden entsprechend Anwen-
dung. Es werden die zwischen den Leistungserbringern 
und den Ersatzkassen vereinbarten Sätze erstattet.

§ 15

Vorbeugende Maßnahmen

Als vorbeugende Maßnahmen werden gewährt:

1. Schutzimpfungen; § 20 d Abs. 1 SGB V gilt entspre-
chend,

2. ärztliche Früherkennungsuntersuchungen; § 25 SGB 
V gilt entsprechend,

3. Mutterschaftsvorsorge; §§ 195 bis 199 der Reichs-
versicherungsordnung gelten entsprechend,

4. polizeiärztliche Betreuung zur Erkennung, Verhütung, 
Minderung oder Beseitigung von Gefahren oder Schä-
den, die sich aus dem Dienstablauf oder der besonde-
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und der ungefähr erbrachten Leistungen, auf Anforde-
rung auch eine Übersetzung der Belege vorlegt. Kosten 
für eine erforderliche Übersetzung der Belege werden 
mit Ausnahme von dienstlich veranlassten Auslandsauf-
enthalten nicht erstattet. Kosten bis zu 1000 EUR werden 
ohne Kostenvergleich nach Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 
Satz 1 erstattet.

§ 18

Zuständigkeit

Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt ist, ist für  
Erteilung der erforderlichen Genehmigungen sowie für 
die Versagung der Heilfürsorge und das Kostener-
stattungs- und das Kostenbeteiligungsverfahren die 
 Heilfürsorgestelle beim Landesamt für Besoldung und 
Versorgung Baden-Württemberg zuständig. Die Heil-
fürsorgestelle ist außerdem für alle das Abrechnungs-
verfahren betreffenden Regelungen zuständig. Werden in 
diesem Zusammenhang Ansprüche der Heilfürsorge-
berechtigten berührt oder ergeben sich Auswirkungen 
auf den Haushalt des Innenministeriums, bedarf es des-
sen Einvernehmens.

Zweiter Teil

Heilfürsorge für Beamte des Einsatzdienstes  
der Feuerwehr

§ 19

(1) Die Beamten des Einsatzdienstes der Feuerwehr 
 erhalten Heilfürsorge nach Maßgabe der §§ 1, 2, 4 und 6 
bis 17 dieser Verordnung. Die Kosten trägt der jeweilige 
Dienstherr.

(2) Soweit Genehmigungen erforderlich sind, erteilt 
diese der Dienstherr oder eine von ihm beauftragte 
Stelle. Erforderliche Gutachten sind von einem durch 
den Dienstherrn beauftragten Arzt zu erstellen.

(3) Die zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
erforderlichen Verträge mit Dritten sind von dem jeweili-
gen Dienstherrn abzuschließen.

(4) Die am 26. April 1979 bestehenden Regelungen der 
Gemeinden über die Gewährung von Heilfürsorge nach 
den §§ 141 und 150 des Landesbeamtengesetzes in der 
vor dem 1. Januar 2011 geltenden Fassung an Beamte 
des Einsatzdienstes der Feuerwehr werden durch diese 
Verordnung nicht berührt. Dies gilt entsprechend für 
Neuregelungen nach § 79 Abs. 4 LBG. Neben Leistun-
gen nach diesen Regelungen wird Heilfürsorge nach die-
ser Verordnung nicht gewährt, es sei denn, in diesen Re-
gelungen werden bestimmte Leistungen für entsprechend 
anwendbar erklärt.

handlung einschließlich der Kosten für ärztlich ver-
ordnete Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel gegen 
Vorlage einer spezifizierten Rechnung erstattet. Dies gilt 
entsprechend für die Kosten einer ärztlich verordneten 
Rückführung an den Wohn- oder Dienstort oder die Ver-
legung in ein inländisches Krankenhaus.

(3) Bei Erkrankungen im Ausland während sonstiger 
Auslandsaufenthalte werden die Kosten einer notwen-
digen Behandlung innerhalb der Europäischen Union, 
des Geltungsbereichs des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum und der Schweiz und die 
 Kosten einer notwendigen und unaufschiebbaren Be-
handlung im restlichen Ausland bis zu der Höhe von der 
Heilfürsorge erstattet, wie sie bei einer Erkrankung am 
Dienst- oder Wohnort im Inland und Inanspruchnahme 
eines an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen-
den Arztes oder Zahnarztes oder eines Krankenhauses 
der Regelversorgung entstanden wären. Die Kosten für 
ärztlich verordnete Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfs-
mittel werden gegen Vorlage einer spezifizierten Rech-
nung erstattet. Rückführungskosten an den Wohn- oder 
Dienstort oder die Verlegung in ein inländisches Kran-
kenhaus werden nicht erstattet.

(4) Bei der Behandlung von Erkrankungen im Ausland 
werden die Kosten einer notwendigen Behandlung inner-
halb der Europäischen Union, des Geltungsbereichs des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
und der Schweiz bis zu der Höhe von der Heilfürsorge 
erstattet, wie sie bei einer Erkrankung am Dienst- oder 
Wohnort im Inland und Inanspruchnahme eines an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arztes 
oder Zahnarztes oder eines Krankenhauses der Regel-
versorgung entstanden wären. Eine in diesem Zusam-
menhang notwendige, planbare, stationäre Behandlung 
bedarf der vorherigen Genehmigung. § 13 Abs. 5 Satz 2 
SGB V in der jeweils geltenden Fassung findet ent-
sprechend Anwendung. Absatz 3 Satz 2 und 3 gelten ent-
sprechend.

(5) Bei der Behandlung von Erkrankungen außerhalb der 
Europäischen Union, des Geltungsbereichs des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der 
Schweiz sowie in Fällen, in denen eine dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse ent-
sprechende Behandlung nur im Ausland möglich ist, 
können die Kosten einer notwendigen Behandlung in 
 angemessener Höhe erstattet werden, wenn zuvor eine 
Genehmigung eingeholt wurde. Absatz 3 Satz 2 und 3 
gelten entsprechend.

(6) Soweit ein Beleg inhaltlich nicht den im Inland gel-
tenden Anforderungen entspricht und der Heilfürsorge-
berechtigte die für die Beurteilung der Voraussetzungen 
nach den Absätzen 2 bis 5 notwendigen Angaben nicht 
beibringen kann, hat die Heilfürsorgestelle nach billigem 
Ermessen zu entscheiden, wenn der Heilfürsorgeberech-
tigte mindestens eine Beschreibung des Krankheitsbildes 
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Verordnung	des	Wissenschaftsministeriums	
zur	Änderung	der	Kapazitätsverordnung

Vom 4. Januar 2011

Auf Grund von § 11 Abs. 4 in Verbindung mit § 5 Abs. 4 
des Hochschulzulassungsgesetzes in der Fassung vom 
15. September 2005 (GBl. S. 630), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 422, 
423), und Artikel 12 Abs. 1 des Staatsvertrags über die 
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung (Staatsvertrag) vom 5. Juni 2008 (GBl. 
2009 S. 663) wird verordnet:

Artikel 1

Die Kapazitätsverordnung vom 14. Juni 2002 (GBl. 
S. 271), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juni 
2009 (GBl. S. 313), wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 2 werden die Worte »ausschließlich 
 kapazitätsausgleichende Maßnahmen nach Artikel 10 
Abs. 4 des Staatsvertrages und« gestrichen.

2. In § 4 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte »Artikel 7 
Abs. 4« durch die Worte »Artikel 6 Abs. 4« ersetzt.

3. § 5 wird folgender Absatz angefügt:

 »(4) Die Korrektur oder Nachholung von Entschei-
dungen oder Normierungen der Hochschule oder  
der für die Kapazitätsfestsetzung zuständigen Behörde 
zu bereits in der Kapazitätsermittlung für einen 
 Berechnungszeitraum berücksichtigten Daten oder 
Datenänderungen ist auch nach Beginn dieses Be-
rechnungszeitraums noch mit Wirkung ab diesem Be-
rechnungszeitraum möglich. Die Absätze 1 bis 3 blei-
ben unberührt.«

4. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt:

 »§ 5 a

 Festlegung von Zulassungszahlen durch Satzung  
 der Hochschule

 (1) Hochschulen, deren Studienanfängerkapazität in 
einer gültigen individuellen Zielvereinbarung mit  
dem Wissenschaftsministerium geregelt ist, legen mit 
Zustimmung des Wissenschaftsministeriums die Zu-
lassungszahlen durch Satzung fest. Mit dem Antrag 
auf Erteilung der Zustimmung legen die Hochschulen 
dem Wissenschaftsministerium einen Bericht mit 
 ihren Kapazitätsberechnungen vor. 

 (2) Bei der Festlegung der Zulassungszahlen durch 
Satzung ist jede Hochschule an die Festlegungen  
der von ihr mit dem Wissenschaftsministerium abge-
schlossenen Zielvereinbarung gebunden. In der Ziel-
vereinbarung werden Regelungen zur Studienanfän-
gerkapazität im grundständigen Bereich getroffen. Sie 
kann darüber hinaus auch Regelungen zur Studien-
anfängerkapazität im Masterbereich enthalten.

Dritter Teil

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 20

Zuschussgewährung

(1) Polizeivollzugsbeamten, die vor dem 1. Januar 2011 
nach Artikel VI § 7 des Landesbesoldungsanpassungsge-
setzes vom 3. April 1979 (GBl. S. 134, 160) nach Maß-
gabe der §§ 2 und 4 der Heilfürsorgeverordnung vom 10. 
März 1960 (GBl. S. 101) an Stelle freier Heilbehandlung 
einen Zuschuss zu den Beiträgen an eine Krankenversi-
cherung erhalten haben, wird dieser Zuschuss nach § 79 
Abs. 7 LBG weitergewährt, solange ihnen Dienstbezüge 
zustehen. Auf Antrag wird an Stelle des Zuschusses Heil-
fürsorge nach § 2 Abs. 1 gewährt.

(2) Beamten des Polizeivollzugsdienstes, die in Planstel-
len des Landesamts für Verfassungsschutz eingewiesen 
sind und die vor dem 1. Januar 2011 nach Artikel VI § 7 
des Landesbesoldungsanpassungsgesetzes vom 3. April 
1979 (GBl. S. 134, 160) nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 der 
Verordnung des Innenministeriums über Art und Umfang 
der Heilfürsorge für Beamte des Landesamts für Verfas-
sungsschutz vom 17. April 1963 (GBl. S. 47) als Heilfür-
sorge einen Zuschuss zu den Beträgen an eine Kranken-
versicherung erhalten haben, wird dieser Zuschuss nach 
§ 79 Abs. 7 LBG weitergewährt, solange ihnen Dienstbe-
züge zustehen. Auf Antrag wird an Stelle des Zuschusses 
Heilfürsorge nach § 2 Abs. 1 gewährt.

(3) Die Anträge nach Absatz 1 und 2 sind an keine Frist 
gebunden.

(4) Neben dem Zuschuss zu den Beiträgen an eine 
 Krankenversicherung erhalten die Zuschussempfänger 
vorbeugende ärztliche Maßnahmen nach § 15 Nr. 1 und 4 
sowie Vorsorgekuren nach § 14 Abs. 5.

§ 21

Inkrafttreten, Übergangsbestimmung

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Heilfürsorgeverord-
nung vom 21. April 1998 (GBl. S. 281), zuletzt geändert 
durch Artikel 57 des Gesetzes vom 9. November 2010 
(GBl. S. 793, 983), außer Kraft.

(2) Für die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
 entstandenen Aufwendungen beziehungsweise erteilten 
Genehmigungen sind die bisher geltenden Vorschriften 
anzuwenden.

stuttgart, den 3. Januar 2011 Rech
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 »§ 13 a

 Übergangsregelung zur Ermittlung der Bandbreiten  
 für Bachelor- und Masterstudiengänge

 Bei der Festsetzung der Curricularwerte für Bachelor- 
und Masterstudiengänge werden die Regelungen die-
ser Rechtsverordnung mit der Maßgabe angewendet, 
dass

 1.  die Curricularwerte für Bachelorstudiengänge im 
Rahmen einer in Anlage 2 geregelten Bandbreite 
oder bei den Universitäten in einer Bandbreite von 
55 bis 100 Prozent und bei den anderen Hochschul-
arten in einer Bandbreite von 75 bis 100 Prozent der 
in Anlage 2 aufgeführten Curricularnormwerte fest-
gesetzt werden,

 2.  die Curricularwerte für Masterstudiengänge im 
Rahmen einer in Anlage 2 geregelten Bandbreite 
oder bei den Universitäten in einer Bandbreite von 
25 bis 100 Prozent und bei den anderen Hochschul-
arten in einer Bandbreite von 25 bis 60 Prozent der 
in Anlage 2 aufgeführten Curricularnormwerte fest-
gesetzt werden,

 3.  bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudien-
gängen bei den Universitäten die kumulierten Cur-
ricularwerte in den Fächergruppen Naturwissen-
schaften, Mathematik und Ingenieurwissenschaften 
(Anlage 2 Abschnitt 1, laufende Nummern 1 bis 26) 
eine Obergrenze von 175 Prozent und in den ande-
ren Fächergruppen eine Obergrenze von 160 Pro-
zent der in Anlage 2 aufgeführten Curricularnorm-
werte nicht überschreiten.«

7. In § 20 werden die Worte »Artikels 7 Abs. 2 Satz 2« 
durch die Worte »Artikels 6 Abs. 2 Satz 2« ersetzt.

8. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abschnitt 1 werden die Zeilen mit den laufenden 
Nummern 52 bis 56 gestrichen.

b) Nach Abschnitt 3 wird folgender Abschnitt 4 ange-
fügt:

 »4.  Bandbreiten für Curricularwerte von Bachelor- 
und Masterstudiengängen

  a. Universitäten

Studiengang Abschluss Bandbreite

Molekulare Medizin Bachelor 3,0 bis 7,1

   Master 1,8 bis 4,4

  b. Pädagogische Hochschulen

Fächergruppe Abschluss Bandbreite

Sprach- und Kultur- Bachelor 2,7 bis 3,6 
wissenschaften/ Master 0,9 bis 1,8« 
Gesundheits-  
wissenschaften

 (3) Abweichend von Absatz 1 setzt das Wissenschafts-
ministerium Zulassungszahlen durch Rechtsverord-
nung fest, wenn

 1.  eine Hochschule nicht rechtzeitig eine Satzung er-
lässt,

 2.  die notwendige Zustimmung zu einer Satzung der 
Hochschule versagt wurde,

 3.  eine Hochschule gegen die mit ihr nach Absatz 2 
abgeschlossene Zielvereinbarung verstößt oder

 4.  eine Hochschule bei der Festsetzung von Zulas-
sungszahlen gegen die im Hochschulzulassungs-
gesetz und der Kapazitätsverordnung geregelten 
Grundsätze des Kapazitätsrechts verstößt.«

5. § 13 erhält folgende Fassung:

 »§ 13

 Curricularnormwerte, Curricularwerte  
 aufgrund von Bandbreiten

 (1) Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputat-
stunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehr-
einheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung in 
dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist. Bei der 
Berechnung der jährlichen Aufnahmekapazität sind 
die in Anlage 2 aufgeführten Curricularnormwerte 
 anzuwenden.

 (2) Bei der Berechnung der jährlichen Aufnahmekapa-
zität von Bachelor- und Masterstudiengängen werden 
anstelle von Curricularnormwerten Curricularwerte 
verwendet, die im Rahmen der vorgegebenen Band-
breiten festzulegen sind. Der Curricularwert bestimmt 
den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller be-
teiligten Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße 
Ausbildung in dem jeweiligen Studiengang erforder-
lich ist.

 (3) Bei Studiengangkombinationen sind die Curri-
cularnormwerte oder Bandbreiten unter Berücksich-
tigung der Ausbildungsstruktur, des Anteils des je-
weiligen Studiengangs am Gesamtstudium und der 
Studiendauer entsprechend anzuwenden.

 (4) Ist für einen Studiengang keine Bandbreite ge-
regelt oder in Anlage 2 kein Curricularnormwert auf-
geführt, wird für die Festlegung der Zulassungszahl 
der Curricularnormwert oder die Bandbreite eines 
 Studiengangs zu Grunde gelegt, der dem Ausbildungs-
aufwand für diesen Studiengang entspricht. Liegen 
Curricularnormwerte oder Bandbreiten vergleichbarer 
Studiengänge vor, sind sie zu berücksichtigen.

 (5) Zur Ermittlung der Lehrnachfrage in den einzelnen 
Lehreinheiten wird der Curricularnormwert oder der 
Curricularwert auf die am Lehrangebot für den Stu-
dien gang beteiligten Lehreinheiten aufgeteilt (Bildung 
von Curricularanteilen). Die Angaben für die beteilig-
ten Lehreinheiten sind aufeinander abzustimmen.«

6. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt:
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

 »(3) Trennwände sind erforderlich zum Abschluss 
von Versammlungsräumen und Bühnen. Diese 
Trennwände müssen feuerbeständig, in erdge-
schossigen Versammlungsstätten mindestens 
feuer hemmend sein. In der Trennwand zwischen 
der Bühne und dem Versammlungsraum ist eine 
Bühnenöffnung zulässig. Im Übrigen sind Öff-
nungen in diesen Wänden nach Maßgabe von § 6 
Absatz 4 LBOAVO zulässig.«

d) In Absatz 7 wird das Wort »Schwingungen« durch 
das Wort »Beanspruchungen« ersetzt.

 3. § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Halbsatz 1 wird das Wort »feuerbeständig« 
durch das Wort »feuerhemmend« ersetzt.

b) Halbsatz 2 wird gestrichen.

 4. In § 5 Absatz 7 Satz 2 wird das Wort »und« durch die 
Worte »sowie in« ersetzt.

 5. In § 6 Absatz 3 werden die Worte »wenn für jedes 
Geschoss« durch das Wort »soweit« ersetzt. 

 6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.

b) Absatz 4 Satz 5 erhält folgende Fassung:

 »Bei Ausgängen aus Aufenthaltsräumen mit nicht 
mehr als 200 Besucherplätzen und bei Rettungs-
wegen im Bühnenhaus genügt eine lichte Breite 
von 0,90 m.«

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

 »(6) Die Entfernungen werden in der Lauflinie 
gemessen.«

 7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort »Tü-
ren« die Worte »und Tore« eingefügt.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte »Schiebe-
türen sind« durch die Worte »Schiebetüren und 
-tore sind« ersetzt.

 8. In § 10 Absatz 7 werden in Satz 1 nach den Worten 
»zwei Plätze« die Worte », möglichst im Raum ver-
teilt« eingefügt.

 9. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz1 werden vor den Worten »20 cm 
tiefer« die Worte »mehr als« eingefügt. 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

 »(5) Die Fußböden und Stufen von Tribünen und 
 Podien dürfen keine Öffnungen haben, durch die 
Personen abstürzen können; sofern Bühnen oder 
Szenenflächen solche Öffnungen benötigen, sind 
geeignete Vorkehrungen zur Absturzsicherheit zu 
treffen.«

10. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 erhält die Tabelle folgende Fas-
sung:

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Sie ist erstmals für die Festsetzung von Zulas-
sungszahlen für das Wintersemester 2011/12 anzuwen-
den. § 13 a tritt am 31. Dezember 2014 außer Kraft.

stuttgart, den 4. Januar 2011

Prof. Dr. Frankenberg

Verordnung	des	Wirtschaftsministeriums	
zur	Änderung	bauordnungsrechtlicher	

Verordnungen

Vom 5. Januar 2011 

Es wird verordnet auf Grund von § 73 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
und Abs. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg  in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357) mit 
Berichtigung vom 5. März 2010 (GBl. S. 416)

Artikel 1

Änderung der Versammlungsstättenverordnung

Die Versammlungsstättenverordnung vom 28. April 
2004 (GBl. S. 311, ber. S. 653) wird wie folgt geändert:

 1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

 »2.  Unterrichts- und Besprechungsräume bis je-
weils 100 m² Grundfläche,«.

b) Folgender neuer Absatz 4 wird eingefügt:

 »(4) Soweit in dieser Verordnung nichts Abwei-
chendes geregelt ist, sind auf tragende und aus-
steifende sowie auf raumabschließende Bauteile 
die Anforderungen der Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg an diese Bauteile in Gebäu-
den der Gebäudeklasse 5 anzuwenden. Die Er-
leichterungen des § 7 Abs. 3 Satz 2, § 8 Abs. 3 
Nr. 1 und 2, § 12 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4, § 15 Abs. 4 Nr. 1 und 3 sowie des § 16 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 und 3 der Allgemeinen Ausfüh-
rungsverordnung des Wirtschaftsministeriums zur 
 Landesbauordnung (LBOAVO) sind nicht anzu-
wenden.«

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 Nach dem Wort »Tragende« werden die Worte 
»und aussteifende« eingefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

 »(2) Außenwände mehrgeschossiger Versamm-
lungsstätten müssen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen.«
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c) In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 ein-
gefügt:

 »§ 14 Abs. 6 LBOAVO bleibt unberührt.«

16. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

 »Räume für Sprachalarmzentrale, Polizei, Feuer-
wehr, Sanitäts- und Rettungsdienst« 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »Lautsprecher-
zentrale« durch das Wort »Sprachalarmzentrale« 
ersetzt.

c) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort »Lautsprecher-
anlage« durch das Wort »Sprachalarmanlage« er-
setzt.

d) In Absatz 2 wird das Wort »Lautsprecherzentrale« 
durch das Wort »Sprachalarmzentrale« ersetzt.

17. Die Überschrift zu Teil 4 erhält folgende Fassung:

 »Betriebsvorschriften«.

18. § 34 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort »Tore« durch die Worte 
»Abschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen« er-
setzt.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

 »(3) An den Zügen von Bühnen oder Szenen-
flächen dürfen in der Regel nur Ausstattungsteile 
für einen Tagesbedarf hängen.«

19. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

  »1.  die Geprüften Meister für Veranstal-
tungstechnik,«.

 bb)  In Nummer 2 wird das Komma nach dem 
Wort »Beleuchtung« durch das Wort »oder« 
ersetzt.

 cc)  In Nummer 3 werden nach dem Wort »Di-
plomingenieure« die Worte »und Hochschul-
absolventen« ergänzt und das Wort »Fach-
richtung« durch das Wort »Fachrichtungen« 
ersetzt.

 dd)  In Nummer 4 wird das Wort »Fachkräfte« 
durch die Worte »Bühnen- und Studiofach-
kräfte« ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

 »(2) Gleichwertige Ausbildungen, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum erworben und 
durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden, 
sind entsprechend den europäischen Richtlinien 
zur Anerkennung von Berufsqualifikationen den 
in Absatz 1 genannten Ausbildungen gleichge-
stellt.«

 »Besucherplätze Damentoiletten Herrentoiletten
  Toilettenbecken Toilettenbecken Urinale

 bis 1000 
je 100 1,5 0,5 1,2

 über 1000 je 
weitere 100 1,0 0,3 0,6

 über 20 000 je 
weitere 100 0,5 0,2 0,5«.

b) In Absatz 1 wird nach Satz 5 folgender Satz 6 ein-
gefügt:

 »Bei mehr als 6 Urinalbecken in einer Toiletten-
anlage sind diese in einem Raum unterzubringen, 
der einen vollständigen Sichtschutz gegenüber 
den Toilettenbecken und sonstigen Räumen bietet 
und nicht der Erschließung anderer Toiletten-
räume dient.«

c) In Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt:

 »Mehrere Toiletten sollen verteilt angeordnet und 
auf kurzem Weg erreichbar sein.«

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

 »Für Damen- und Herrentoilettenräume ist je-
weils mindestens ein eigener Vorraum mit Wasch-
becken vorzusehen.«

11. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

 »Stellplätze für Menschen mit Mobilitätsein-
schränkung«

b) In Satz 1 wird das Wort »behinderter« durch die 
Worte »in ihrer Mobilität eingeschränkter« er-
setzt.

12. Die Überschrift zu Teil 2 Abschnitt 4 erhält folgende 
Fassung:

 »Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere 
Räume«.

13. In § 16 Absatz 1 werden nach den Worten »200 m² 
Grundfläche,« die Worte »Versammlungsräume in 
Kellergeschossen,« eingefügt.

14. § 19 Absatz 6 wird folgender Satz 2 angefügt:

 »Ausgenommen sind Versammlungsräume mit nicht 
mehr als 200 m² Grundfläche, deren Fußboden an 
keiner Stelle mehr als 5 m unter der Geländeober-
fläche liegt.«

15. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Worte »und Lautsprecher-
anlagen« durch die Worte », insbesondere 
Sprachalarmanlagen,« ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Komma vor dem Wort 
»Alarmierungs-» durch das Wort »und« ersetzt 
und die Worte »und Lautsprecheranlagen« wer-
den durch die Worte », insbesondere Sprach-
alarmanlagen,« ersetzt.
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b) Auf Seite 7 wird in Spalte 3 der Tabelle nach dem 
Wort »mit« das Wort »automatischer« eingefügt.

c) Auf Seite 7 werden im vorletzten Absatz nach den 
Worten »Ist das Material nach DIN« die Worte 
»4102-1 geprüft und« eingefügt.

d) Auf Seite 8 wird die Tabelle wie folgt geändert:

 aa)  Unter der übergeordneten Spalte »Feuer-
schutz« entfällt die erste (linke) Unterspalte 
mit dem Titel »Klassifizierung nach DIN/
Prüfzeichen«.

 bb)  Im Titel der zweiten Unterspalte werden  
die Worte »Feuerschutzmittel/Prüfzeichen« 
durch die Worte »Feuerschutzmittel/Nr. d. 
allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnisses (AbP) 
bzw. der allg. bauaufsichtl. Zulassung 
(AbZ)« ersetzt.

26. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung der Verkaufsstättenverordnung

Die Verkaufsstättenverordnung vom 11. Februar 1997 
(GBl. S. 84) wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung »(1)« wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

2. In § 27 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort »Behinderter« 
durch die Worte »behinderter Menschen« ersetzt.

3. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

 »Stellplätze für Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kung«

b) In Satz 1 wird das Wort »Behinderte« durch die 
Worte »Menschen mit Mobilitätseinschränkungen« 
ersetzt.

4. In § 33 Nr. 8 wird das Komma am Ende durch das 
Wort »oder« ersetzt.

5. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 3

Änderung der Garagenverordnung

Die Garagenverordnung vom 7. Juli 1997 (GBl. S. 332) 
wird wie folgt geändert:

 1. Die Eingangsformel wird wie folgt geändert:

 Die Angabe »§ 73 Abs. 1 Nr. 2« wird durch die An-
gabe »§ 73 Abs. 1 Nr. 1« ersetzt.

 2. In § 2 Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
angefügt:

 »Bei Garagen mit geringer Frequenz kann im Einzel-
fall eine Trennung über zeitversetzte Richtungsfrei-
gabe zugelassen werden.«.

20. § 40 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

 »Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sendungen 
oder Aufzeichnungen von Veranstaltungen auf Groß-
bühnen oder Szenenflächen mit mehr als 200 m² 
Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr als 
5000 Besucherplätzen müssen mindestens ein für die 
bühnen- oder studiotechnischen Einrichtungen sowie 
ein für die beleuchtungstechnischen Einrichtungen 
Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik anwe-
send sein.«

21. In § 42 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort »Behinderter« 
durch die Worte »behinderter Menschen« ersetzt.

22. In § 43 Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten »zu-
ständigen Behörden« die Worte », erforderlichenfalls 
unter beratender Zuziehung von Polizei, Feuerwehr 
und Rettungsdiensten,« eingefügt.

23. In § 46 Absatz 1 Nr. 3 wird das Wort »Lautsprecher-
anlage« durch das Wort »Sprachalarmanlage« er-
setzt.

24. Die Anlage 1 erhält folgende Fassung:

»Anlage 1 zu § 39 Abs. 1 VStättVO
(Innenseite)

(Außenseite)

Als Befähigungszeugnis kann auch ein Ausweis im Format  
5,4 cm × 8,6 cm mit den erforderlichen Daten ausgestellt wer-
den.«.

25. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Auf Seite 2 werden bei Nummer 4 die Worte »mit 
nicht mehr als 200 m² Grundfläche« durch die 
Worte »bis 200 m²« ersetzt.
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gesichert werden. Ist eine Brandmeldeanlage vor-
handen, so ist die Absperrvorrichtung automa-
tisch anzusteuern.«

 6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe »§§ 5 bis 7« 
durch die Angabe »§§ 4 bis 6, 8« ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe »§§ 5 und 6« 
durch die Angabe »§§ 4, 5, 7 und 8« ersetzt.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 »(4) Brandwände von Mittel- und Großgaragen 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 LBOAVO sind abweichend 
von § 7 Abs. 3 LBOAVO mit einem Brandverhal-
ten wie die tragenden Wände, mindestens feuer-
hemmend, aus nichtbrennbaren Baustoffen und 
ohne Öffnungen herzustellen.«

d) In Absatz 6 wird die Angabe »§ 5 Abs. 1 Nr. 6 
LBOAVO« durch die Angabe »§ 4 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 und § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LBOAVO« er-
setzt.

e) In Absatz 7 werden die Angabe »Abs. 4« durch 
die Angabe »Abs. 6« ersetzt.

 7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 wird nach den Worten »durch-
geführt werden« ein Komma eingefügt.

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 »(5) § 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 2 LBOAVO 
gelten nicht für Garagen.«

 8. In § 11 Abs. 3 Nr. 1 wird das Wort »Innenministeri-
ums« durch das Wort »Wirtschaftsministeriums« er-
setzt.

 9. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

 »Feuerlöschanlagen, Rauch- und Wärmeabzug, 
Brandmeldeanlagen«.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

 »(3) Automatische Garagen mit mehr als 20 Stell-
plätzen müssen Sprinkleranlagen haben. Bei auto-
matischen Garagen mit weniger als 20 Stell-
plätzen, bei kraftbetriebenen Hebebühnen, mit 
denen Kraftfahrzeuge übereinander angeordnet 
werden können, und bei von der Fahrgasse durch 
Abschlüsse abgetrennten Stellplätzen sind nicht-
selbsttätige Feuerlöschanlagen vorzusehen, deren 
Art im Einzelfall im Benehmen mit der für den 
Brandschutz zuständigen Stelle festzulegen ist, 
wenn innerhalb der Garage nicht alle Stellplätze 
in jedem Betriebszustand mit einem Löschmittel 
erreichbar sind.«

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 »(4) Geschlossene Mittel- und Großgaragen 
 müssen Brandmeldeanlagen haben, wenn sie in 
Verbindung mit baulichen Anlagen oder Räumen 

 3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 »Die Anforderungen an gewendelte Rampen-
bereiche gelten bezüglich Breite und Halbmesser 
des inneren Fahrbahnrandes entsprechend, wenn 
unmittelbar vor der Rampe eine Kurvenfahrt vor-
gesehen ist.«

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

 »(4) Bei Neigungswechseln mit einer Neigungs-
differenz von mehr als 8 Prozent und weniger als 
15 Prozent ist bei Kuppen ein 1,5 m langer Über-
gangsbereich und bei Wannen ein 2,5 m langer 
Übergangsbereich vorzusehen, der die halbe 
 Neigungsdifferenz aufweist. Neigungsdifferenzen 
werden bei gegenläufig geneigten Rampen durch 
Addition der jeweiligen Neigungen ermittelt. Bei 
Neigungsdifferenzen von über 15 Prozent ist die 
Befahrbarkeit  durch eine geeignete Ausrundung 
sicherzustellen.«

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden zu den 
Absätzen 5 und 6.

 4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 wird nach der Tabelle folgen-
der Satz eingefügt:

 »Für Stellplätze, die am Ende der Fahrgasse in 
 einem Winkel von 90° angeordnet sind, muss die 
Einfahrtsbreite mindestens 2,75 m betragen.«

b) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt:

 »(9) In allgemein zugänglichen Großgaragen sind 
1 vom Hundert, mindestens aber zwei der Stell-
plätze als Stellplätze für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen einzurichten. Sie sind in der 
Nähe der barrierefreien Erschließung anzuordnen 
und zu kennzeichnen.«

c) Absatz 9 wird Absatz 10.

 5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

 »Lichte Höhe und Leitungen«.

b) Der bisherige Text wird zu Absatz 1.

c) Im neuen Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 »Leitungen für brennbare Stoffe und elektrische 
Leitungen mit einer Spannung ab 1000 Volt 
 müssen vor mechanischen Beanspruchungen ge-
schützt werden.«

d) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

 »(2) Wenn Leitungen für brennbare Stoffe oder 
elektrische Leitungen mit einer Spannung ab 
1000 Volt durch geschlossene Mittel- und Groß-
garagen geführt werden, müssen diese Leitungen 
an einer für die Feuerwehr zugänglichen Stelle 
außerhalb der Garage abgesperrt werden können. 
Die Absperrvorrichtung darf gegen Missbrauch 
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des Gesetzes vom 20. November 2007 (GBl. S. 505, 
517), wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 2 Satz 2 werden in Nummer 6 der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt und folgende Num-
mer 7 angefügt:

 »7.  Auswahl nach Ortsbindung im öffentlichen Inte-
resse (§ 14 a).«

2. In § 9 Abs. 1 Satz 1 werden in Nummer 3 der Punkt  
am Ende durch ein Komma ersetzt und folgende Num-
mer 4 angefügt:

 »4.  1 vom Hundert, mindestens ein Studienplatz, für 
die Auswahl nach Ortsbindung im öffentlichen 
 Interesse.«

3. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden in Nummer 7 der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummern 
angefügt:

 »8. Motivationsschreiben,

 »9. schriftliche Abhandlung (Essay).«

b) In Satz 3 wird die Angabe »Satz 2 Nr. 5 bis 7« 
durch die Angabe »Satz 2 Nr. 5 bis 9« ersetzt.

c) In Satz 4 werden nach den Worten »einzubeziehen 
ist« die Worte »; Ausnahmen sind nach § 6 Abs. 2 
Satz 4 Halbsatz 2 des Hochschulzulassungsgeset-
zes (HZG) möglich« eingefügt.

4. Nach § 14 wird folgender neue § 14 a eingefügt:

 »§ 14 a

 Auswahl nach Ortsbindung im öffentlichen Interesse

 Berücksichtigt werden Bewerber, die einem von der 
Hochschule nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 HZG durch 
Satzung festgelegten, im öffentlichen Interesse zu be-
rücksichtigenden oder fördernden Personenkreis ange-
hören und aufgrund begründeter Umstände an den 
Studienort gebunden sind, insbesondere Bewerber,  
die einem auf Bundesebene gebildeten A-, B- oder C-
Kader eines Bundesfachverbandes des Deutschen 
Olympischen Sportbundes angehören. Die Rangfolge 
wird nach Eignung und Motivation für den gewählten 
Studiengang und den angestrebten Beruf entsprechend 
§ 10 gebildet. Bei Ranggleichheit gilt § 16 entspre-
chend.«

5. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 
Sommersemester 2011.

stuttgart, den 14. Januar 2011

Prof. Dr. Frankenberg

stehen, für die Brandmeldeanlagen erforderlich 
sind.«

10. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

 »3.  die Art und Lage der Feuerlöschanlagen, der 
maschinellen Rauchabzugsanlagen sowie er-
forderlicher Absperrvorrichtungen.«

b) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

 »Auch bei geschlossenen Mittelgaragen können 
Feuerwehrpläne verlangt werden soweit es für 
den Einsatz der Feuerwehr erforderlich ist, wenn 
Leitungen für brennbare Stoffe oder elektrische 
Leitungen mit einer Spannung ab 1000 Volt durch 
diese Garagen geführt werden.«

11. § 19 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

 »(2) Bei bestehenden geschlossenen Mittel- und 
Großgaragen müssen Absperrvorrichtungen für Lei-
tungen nach § 5 Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2014 
nachgerüstet werden.«

12. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Inkrafttreten

1. Diese Verordnung zur Änderung bauordnungsrechtli-
cher Verordnungen tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

2. Die vor Inkrafttreten dieser Verordnung eingeleiteten 
Verfahren sind nach den bisherigen Vorschriften wei-
terzuführen. Auf Antrag des Bauherren sind die neuen 
Vorschriften anzuwenden.

stuttgart, den 5. Januar 2011  Pfister

Verordnung	des	Wissenschaftsministeriums	
zur	Änderung	der	

Hochschulvergabeverordnung

Vom 14. Januar 2011

Auf Grund von § 11 des Hochschulzulassungsgesetzes in 
der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 630), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 
2010 (GBl. S. 422, 423), wird im Einvernehmen mit dem 
Kultusministerium und nach Anhörung der Hochschulen 
verordnet:

Artikel 1

Die Hochschulvergabeverordnung vom 13. Januar 2003 
(GBl. S. 63, ber. S. 115), zuletzt geändert durch Artikel 9 
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Berichtigung		
der	Verordnung	des	Sozialministeriums		

zur	Änderung	der	Bestattungsverordnung	
vom	13.	Juli	2010	(GBl.	S.	701)

In Artikel 1 Nr. 2 muss es anstelle »§ 3 Abs. 2« richtig 
lauten: »§ 3 Satz 2«.

Berichtigung	der	Veröffentlichung	
gemeinsam	gestalteter	Telemedienangebote	

der	in	der	ARD	zusammengeschlossenen	
Landesrundfunkanstalten	sowie	gemeinsam	
mit	dem	ZDF	gestaltete	Telemedienangebote	

vom	4.	November	2010	(GBl.	S.	1032,	1033)

»Es wird darauf hingewiesen, dass die Fundstelle der 
Veröffentlichung der Telemedienkonzepte der vom WDR 
im elektronischen Portal ARD-Online verantworteten 
Angebote Sportschau.de und Einsfestival.de lautet:

Ministerialblatt des Landes NRW vom 30. August 2010, 
S. 705 ff.«

Bekanntmachung	des	Staatsministeriums	
über	das	Inkrafttreten	des	Staatsvertrages	
über	die	Verteilung	von	Versorgungslasten	

bei	bund-	und	länderübergreifenden	
Dienstherrenwechseln	

(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Vom 2. Januar 2011

Der Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungs-
lasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherren-
wechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) ist 
nach § 17 dieses Staatsvertrages mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2011 in Kraft getreten.

stuttgart, den 2. Januar 2011 Wicker
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